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Bekanntmachungen

Auslegung und 
Bekanntmachung 
des Entwurfs der 
Haushaltssatzung

1. Entwurf der Haushaltssatzung der
Stadt Zülpich für das Haushaltsjahr
2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert
durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW.
S. 90), hat der Rat der Stadt Zülpich mit Beschluss vom ……. folgende Haus-
haltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der
Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf                                               49.727.505,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                   49.627.300,00 €

im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf                                                      45.885.680,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender                                               
Verwaltungstätigkeit auf                                                      47.233.187,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.175.600,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.718.850,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf              0,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  685.000,00 €

festgesetzt.
§ 2
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
                                                                                                     610.000,00 €

festgesetzt. 
§ 4
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf                                       21.000.000,00 €
festgesetzt.

§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018
wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer                                                                                     
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 469 v. H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                  690 v. H.
2. Gewerbesteuer auf                                                             475 v. H.
Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische
Bedeutung, da die Hebesätze in der "Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-
hebesätze der Stadt Zülpich" (Hebesatzsatzung) bereits festgelegt wurden.
§ 7
entfällt
§ 8
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist,
dürfen diese Stellen, soweit sie frei werden, nicht mehr besetzt werden.
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist,
sind diese Stellen, soweit sie frei werden, in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw.
Vergütungsgruppen umzuwandeln.
§ 9
Zur Ermöglichung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 GemHVO
NW gelten die in den Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Zülpich getroffenen
Bestimmungen.

2. Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2018

Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird
hiermit gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung, öffent-
lich bekannt gemacht.
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt ab dem 09.04.2018 für
die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Stadt Zülpich im Rathaus der Stadt
Zülpich, Markt 21, 53909 Zülpich, Zimmer 123, während folgender Dienstzeiten
öffentlich aus:
montags bis freitags      8.30 Uhr  bis  12.30 Uhr
montags bis mittwochs 14.00 Uhr  bis  16.00 Uhr 
donnerstags 14.00 Uhr  bis  17.30 Uhr.
Weiterhin sind die Haushaltsdaten auf der Homepage der Stadt Zülpich unter
www.zuelpich.de (Rathaus & Politik / Haushalt / Finanzdaten) verfügbar.
Einwohner und Abgabepflichtige haben die Möglichkeit, bei der v. g. Dienststelle
gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen innerhalb einer Frist
von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen zu erheben, über die
der Rat in öffentlicher Sitzung beschließt.

Dringend
zuverlässige/r Zustellerin/Zusteller 

für Linzenich und Lövenich
gesucht!

Anfragen bitte per Mail: sp@porschen-bergsch.de
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
1. Verordnung vom 26.03.2018 zur Änderung der ordnungsbehörd-
lichen Verordnung betreffend die Nutzung der Erholungsanlage
Wassersportsee Zülpich vom 03.07.2002

(Neufassung)
Inhaltsübersicht
Präambel 
I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Allgemeine Zweckbestimmung 
§ 3 Allgemeines Verhalten 
§ 4 Reinhaltung 
§ 5 Werbung und Warenverkauf 
§ 6 Veranstaltungen 
§ 7 Feuerstellen und Rauchen 
§ 8 Verkehr 
II. Nutzung der Wasserflächen
§ 9 Allgemeines
§ 10 Angeln 
§ 11 Wassersport 
§ 12 Schwimmen in der Badestelle im Seepark
§ 13 Betriebs- und Sicherheitsbestimmungen außerhalb des Schwimmbad -

bereiches
§ 14 Ausweichregeln 
III. Nutzung der Grünflächen und Wege
§ 15 Lagern und Zelten 
§ 16 Reiten 
§ 17 Hunde 
IV. Sonstige Bestimmungen
§ 18 Haftung 
§ 19 Ordnungswidrigkeiten 
§ 20 Inkrafttreten  

Präambel
Aufgrund der §§ 27 Abs. I, Abs. 4 Satz 1 und 31 des Gesetzes über Aufbau und
Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz (OBG) -in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV. NW. S. 528/SGV NW 2060),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.12.2016 (GV.NRW. S. 1062), wird von der
Stadt Zülpich als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt
Zülpich vom 22.03.2018 folgende 1. Änderungsverordnung der Ordnungsbe-
hördliche Verordnung beschlossen: 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
§ 1 

Geltungsbereich
(1)Die ordnungsbehördliche Verordnung gilt für die Erholungsanlage Wasser-

sportsee Zülpich der Stadt Zülpich, nachstehend "Stadt" genannt. Integraler
Bestandteil der Erholungsanlage Wassersportsee ist der Seepark, der durch
die Seepark gGmbH betrieben wird. Auf die Benutzungsordnung für das
Gelände des Seeparks Zülpich sowie die allgemeinen Hinweise zur Nutzung
der Badestelle wird verwiesen.

(2)Zu der Erholungsanlage Wassersportsee Zülpich zählen ohne Rücksicht auf
Eigentumsverhältnisse insbesondere alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur
Verfügung stehenden oder bestimmungsgemäß zugänglichen Grünflächen
sowie das Ufer und die Böschungen des Gewässers mit den dazugehörigen
Zuwegungen wie die Wirtschaftswege, Wanderpfade und öffentliche Straßen
sowie die gesamte Wasserfläche.
Der See liegt im Stadtgebiet Zülpich, Gemarkung Zülpich, Flur 10 und 11,
Gemarkung Hoven-Floren, Flur 8.

§ 2 
Allgemeine Zweckbestimmung

Die Erholungsanlage Wassersportsee Zülpich dient der Erholung, Freizeitgestal-
tung und sportlichen Betätigung nach Maßgabe dieser ordnungsbehördlichen
Verordnung. 

§ 3 
Allgemeines Verhalten

In der Erholungsanlage Wassersportsee Zülpich hat jeder Besucher im Rahmen
ihrer Zweckbestimmung sein Verhalten und den Zustand seiner Sachen so einzu-
richten, dass keine Personen oder Sachen geschädigt, gefährdet oder mehr als
nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden. 
Der Aufenthalt in der Erholungsanlage ist nur in angemessener Bekleidung
gestattet. Das Baden ist nur in der dafür ausgewiesenen Badestelle im Seepark
erlaubt.

§ 4
Reinhaltung

(1) Die Benutzer der Erholungsanlage dürfen die Wasser-, Grün- und sonstigen

Flächen nicht verunreinigen. 
(2) Papier, Büchsen, Flaschen, Speisereste und sonstige Abfälle sind in die hier-

für bereitgestellten Papier- und Abfallbehälter zu werfen oder nötigenfalls
vom Verursacher selbst ordnungsgemäß zu entsorgen.

(3) Flüssigkeiten und feste Stoffe aller Art dürfen weder in den See geschüttet
noch auf das Ufergelände aufgebracht werden. 

(4) Wer eine Verunreinigung verursacht, ist zu ihrer Beseitigung verpflichtet.
Kommt er dieser Pflicht nicht oder nicht ordnungsgemäß nach, kann die
Stadt die Reinigung auf dessen Kosten vornehmen lassen. 

§ 5 
Werbung und Warenverkauf

In der Erholungsanlage sind Werbung, Verkauf oder Verteilung von Waren,
Druckschriften oder anderen Artikeln, Erteilung von Unterricht gegen Entgelt, die
Einrichtung von Ständen und anderen Verkaufsgelegenheiten sowie das Anbieten
oder Erbringen sonstiger Leistungen nur mit Erlaubnis der Stadt gestattet.

§ 6 
Veranstaltungen

Die Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art bedarf der Erlaubnis durch
die Stadt.

§ 7 
Feuerstellen und Rauchen

(1) Im Bereich der Erholungsanlage ist untersagt: 
a) die Benutzung von Gas- und Spirituskochern, Grillvorrichtungen jeglicher

Art oder ähnlichen Kochgeräten mit Ausnahme der Grillboote sowie 
b) das Ver- und Abbrennen von Gegenständen. 

(2) Im Bereich der Erholungsanlage darf nur geraucht werden, wenn mindes-
tens ein Abstand von 20 m zu den angrenzenden Forstkulturen eingehalten
wird. 

§ 8 
Verkehr

(1) Die Zufahrt zur Erholungsanlage und ihren Einrichtungen hat ausschließlich
über die dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Straßen und Wege zu
erfolgen. Parken außerhalb der ausgewiesenen Parkplätze ist verboten.  
Im abgeschrankten Bereich der Erholungsanlage ist das Fahren mit Kraft-
fahrzeugen aller Art ohne besondere Erlaubnis der Stadt bzw. des Straßen-
verkehrsamtes nicht gestattet. 
Die Benutzung der Parkplätze ist kostenfrei. Ausgenommen hiervon ist der
ausgewiesene und kostenpflichtige Wohnmobilstellplatz. Auf den Parkplät-
zen außerhalb des Wohnmobilhafens dürfen Wohnmobile nur zeitlich
begrenzt, entsprechend der jeweils gültigen Beschilderung geparkt werden.

(2) Im Bereich der Zufahrtswege und Straßen sowie der zur Erholungsanlage
gehörigen Parkplätze ist es verboten, Fahrzeuge zu waschen, Ölwechsel und
Reparaturen vorzunehmen und mit solchen Flüssigkeiten und Stoffen umzu-
gehen, die umweltschädlich sind. 

II. NUTZUNG DER WASSERFLÄCHEN
§ 9

Allgemeines
(1) Im Rahmen der allgemeinen Zweckbestimmung der Erholungsanlage sind

folgende Nutzungen der Wasserfläche nach Maßgabe der weiteren Vorschrif-
ten dieses Abschnittes gestattet: 
1. Angeln (§ 10)
2. Segeln und Surfen (§ 11)
3. Rudern und Kanufahren, „BBQ Donuts“ (Grillboote), Tretboote, 

Stadt-Up-Paddeling, Paddelboote (§ 11)
4. Schwimmen sowie die Benutzung von Schlauchbooten, Luftmatratzen,

aufblasbaren Gummireifen oder ähnlichen Schwimmhilfen (§ 12)
5. Wasserskianlagen

(2) Nicht gestattet sind:
1. Motorbootfahren mit Ausnahme der eingesetzten Boote der Seeaufsicht und

des Rettungsdienstes sowie das Benutzen von Elektromotoren zum An- und
Ablegen an die Steganlage der Segler 

2. Eissegeln und Eissurfen 
3. Gerätetauchen mit Ausnahme der von der Stadt besonders genehmigten

Einsätze
4. im Winter das Betreten der Eisfläche 
5. Kite-Surfen und Kite-Segeln

§ 10
Angeln

Angeln ist nur außerhalb der Badestelle des Seeparks und ausschließlich Perso-
nen, die sich im Besitz eines gültigen Fischereischeines sowie eines gültigen
Fischereierlaubnisscheines befinden, gestattet. Tagesgäste wenden sich an den
ansässigen Verein.

§ 11
Wassersport

(1) Segeln, Surfen, Rudern, Kanufahren, Stand-Up-Paddling und Paddelbootfahren
ist auf dem gesamten See mit Ausnahme der Badestelle im Seepark und der
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Wasserskianlage gestattet. Das Befahren des Wassersportsees mittels Grill-
boot und Tretboot ist im dafür ausgewiesenen Nutzungsbereich gestattet.
Tagesgäste wenden sich an die ansässigen Vereine. Die Wasserskianlage ist
über den Seepark zu erreichen.

(2) Die Stadt setzt im Benehmen mit den sporttreibenden Vereinen die zulässi-
gen Nutzungszeiten fest.

§ 12
Schwimmen in der Badestelle des Seeparks

Schwimmen sowie die Benutzung von Luftmatratzen, aufblasbaren Gummireifen
und ähnlichen Schwimmhilfen ist nur in der Badestelle im Seepark während der
allgemeinen Badezeit von Mai bis Ende September gestattet, soweit hierdurch
nicht andere Personen gestört oder gefährdet werden.

§ 13
Betriebs- und Sicherheitsbestimmungen außerhalb 

der Badestelle im Seepark
(1) Für das Befahren des Sees gelten die Bestimmungen der Binnenschifffahrts-

ordnung. Das Befahren mit Segelbooten bzw. mit Surfgeräten ist nur demje-
nigen erlaubt, der über einen gültigen Segelschein bzw. bei Stehsegelgerä-
ten über einen gültigen Segelsurfschein sowie eine gültige Versicherung, die
Schäden auf dem Wasser abdeckt, besitzt. Zugelassen sind alle Jollen und
Kajütboote bis zu 6,20 m Länge ohne feststehenden Kiel sowie Katamarane
bis zu einer Länge von 5,8 m. Zum An- und Ablegen an die Steganlage der
Segler darf ein Elektromotor benutzt werden. 

(2) Das Befahren des Sees ist nur mit fahrtüchtigen und vollmanövrierfähigen
Booten erlaubt. Kenterbare Boote müssen im gekenterten Zustand genü-
gend Auftrieb besitzen, um die Besatzung zu tragen.
Das Befahren des Wassersportsees bei Sonderveranstaltungen (z. B. bei
Papierbootrennen) ist bei wasseraufsichtlicher Begleitung gestattet.

(3) Für das selbständige Führen aller Wasserfahrzeuge ist die unterste Alters-
grenze das 12. Lebensjahr, es sei denn, die Jugendlichen befinden sich in
der Ausbildung unter Aufsicht des Jugendwartes oder des Segellehrers. 

(4) Nichtschwimmer und Kinder unter 12 Jahren dürfen ohne Schwimmweste
nicht am Bootsbetrieb teilnehmen. 

(5) Bei Sturmwarnung darf kein Wasserfahrzeug den See befahren. Auf dem See
befindliche Wasserfahrzeuge sind unverzüglich an Land zurückzubringen.

(6) Wasserfahrzeuge müssen auf den Liegeplätzen stets ordnungsgemäß unter-
gebracht und gegen Sturmeinwirkung abgesichert sein. 

(7) Wasserfahrzeuge (alle Arten von Booten sowie Surfgeräten) dürfen nur an
den dafür vorgesehenen und bezeichneten Stellen zu Wasser gelassen
werden und landen. Hierbei handelt es sich um den dafür vorgesehenen
Uferabschnitt neben der Badestelle im Seepark der den Vereinen "Segeln
für Behinderte, RWSG sowie dem Segelclub Zülpich" und der „Surf & Cat
Schule“ hierfür zur Verfügung gestellt wurde.

(8) Das Baden - auch von den Wasserfahrzeugen aus - ist außerhalb der Bade-
stelle im Seepark verboten. Beim Befahren der Wasserfläche ist von Ufern,
Vogelinsel, Mole und den Badebereich eingrenzenden Markierungen ein
Mindestabstand von 20 m einzuhalten. 

(9) Ankern ist nur für Aufsichtsboote, Angelkähne und Regatta-Begleitboote
erlaubt. Ein generelles Ankerverbot besteht zwischen und vor den Steganla-
gen. Ankernde Boote t müssen durch eine rot-weiße Flagge gekennzeichnet
sein. Die Befestigung an Markierungsbojen ist verboten. 

(10) Das Setzen von Seezeichen (Bojen und sonstigen Markierungen) darf nur
in Abstimmung mit der Stadt erfolgen. Die wassersporttreibenden Vereine
sind berechtigt, einen Regatta-Kreis (Bojen) zu legen und diesen ganzjährig
liegen zu lassen. 

§ 14
Ausweichregeln

(1) Jeder Bootfahrer hat sich auf dem See rücksichtsvoll und den Regeln
entsprechend zu verhalten, damit keine anderen Wasserfahrzeuge und deren
Insassen behindert oder gefährdet werden. Insbesondere ist zu anderen
Wasserfahrzeugen genügend Abstand zu halten. 

(2) Segelführende Wasserfahrzeuge haben die geltenden Vorfahrtsregelungen
einzuhalten. 

(3) Wendende und halsende Segelfahrzeuge müssen sich von allen anderen
Booten freihalten. 

(4) Segelfahrzeuge müssen allen Aufsichts- und Rettungsfahrzeugen unter Flagge
(z. B. Stadt Zülpich, DLRG, DRK, Feuerwehr) ausweichen. 

(5) Paddelboote, Ruderboote, Ruderkähne und Tretboote müssen ausweichen: 
1. allen Aufsichts- und Rettungsbooten unter Flagge (Stadt, DLRG, DRK,

Feuerwehr),
2. untereinander den von rechts kommenden Booten, 
3. bei Begegnungen untereinander nach rechts,
4. Wasserfahrzeugen unter Segel. 

(6) Bei Wettfahrten und ähnlichen Veranstaltungen können die Wegerechtsbestim-
mungen durch besondere Bekanntmachung des Veranstalters entsprechend den
internationalen Wettfahrtsbestimmungen geändert oder ergänzt werden.  

III. Nutzung der Grünflächen und Wege
§ 15

Lagern und Zelten
Lagern und Zelten ist nicht gestattet.

§ 16 
Reiten/Gespannfahren

(1) Reiten und Gespannfahren im Bereich der Erholungsanlage sind an Sonn-
und Feiertagen zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr nicht gestattet. 

(2) Ansonsten beschränken sich solche Aktivitäten auf Wege, die eine Breite von
mehr als 2,50 m aufweisen. Dabei ist den Erholungssuchenden (Fußgän-
gern, Rollstuhlfahrern) und den Sporttreibenden (Radfahrer, Skater, Jogger
etc.) stets Vorrang zu gewähren; gleiches gilt hinsichtlich Rettungs- und
Einsatzfahrzeugen. 

(3) Für Beschädigungen des Ringweges haftet der Verursacher. 
§ 17

Hunde
Außerhalb des Seeparkgeländes sind im Bereich der Erholungsanlage Hunde an
der Leine zu führen; die Hundeführer sind verpflichtet, Hundekot unverzüglich
zu beseitigen.

IV. Sonstige Bestimmungen
§ 18

Haftung
(1) Die Benutzung der Erholungsanlage geschieht grundsätzlich auf eigene Gefahr.
(2) Bootsfahrer und -eigner, die gegen die Zulassungsbestimmungen der

Seeordnung oder sonstige Betriebsordnungen verstoßen, können von der
Stadt zeitweilig oder dauernd vom Bootsbetrieb ausgeschlossen werden. 

(3) Jeder Bootseigner haftet für alle Schäden, die von ihm, von Benutzern seines
Bootes sowie durch sein Boot verursacht werden und stellt die Stadt von
allen Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung seines
Bootes erhoben werden. 

(4) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch Hindernisse und Untiefen oder
durch einen fehlenden Hinweis auf solche entstehen. Ebenso ist eine Haftung
wegen falschen oder unterlassenen Setzens von Seezeichen ausgeschlossen.
Des Weiteren übernimmt die Stadt keine Haftung für Diebstahl und sonstige
Schäden an Booten und Bootszubehör.  

(5) Die Stadt haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur für Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit.

§ 19
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen folgende
Bestimmungen verstößt bzw. dieses entgegen handelt: 

a) § 3, 
b) § 4, 
c) § 5,
d) § 6,
e) § 7, 
f) § 8, 
g) § 9 Abs. 2, 
h) § 10 
i) § 13 
j) § 15 
k) § 16
l) § 17.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 EUR geahn-
det werden, soweit sie nicht nach Bundes- oder Landesrecht mit Strafe oder
Geldbuße bedroht ist. 

§ 20
Inkrafttreten

Diese 1. Änderungsverordnung der Ordnungsbehördlichen Verordnung tritt am
Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt in Kraft.
BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG
Vorstehende Satzung wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) öffentlich bekanntgemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Stadt Zülpich                                                                        Zülpich, 26.03.2018
Der Bürgermeister
Ulf Hürtgen
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Bekanntmachung Sitzungstermin
Die nächste Sitzung des Ausschusses für Schulen, Soziales, Sport und Kultur
findet statt am

Donnerstag, 26.04.2018,
in der Bürgerbegegnungsstätte "Martinskirche", Zülpich.

Beginn der Sitzung ist um 18.00 Uhr.
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie vor dem
Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus, Haupteingang,
Markt 21, 53909 Zülpich einsehen

Der Bürgermeister informiert

Bekanntmachung Sitzungstermin
Die nächste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tourismus und Demo-
grafie findet statt am

Donnerstag, 19.04.2018,
in der Bürgerbegegnungsstätte "Martinskirche", Zülpich.

Beginn der Sitzung ist um 18.00 Uhr.
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie vor dem
Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus, Haupteingang,
Markt 21, 53909 Zülpich einsehen 
oder
finden Sie im Internet unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung.
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>.
Details finden Sie dann im Ratsinformationssystem unter der Rubrik
<Rathaus und Politik – Sitzungsdienst>.
Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie
hierzu recht herzlich eingeladen.
Stadt Zülpich
Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Stadt Zülpich                                                                     Zülpich, 27.03.2018 
Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Die 14. Sitzung des Ausschusses für Struktur und Nachhaltigkeit
findet auf Einladung des Ausschussvorsitzenden Josef Heinrichs 

am Dienstag, 24.04.2018 um 18:00 Uhr 
in der Bürgerbegegnungsstätte "Martinskirche" statt.

TAGESORDNUNG:
A.) Öffentlicher Sitzungsteil
1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Anerkennung der Tagesordnung im öffentlichen Sitzungsteil
3. Beratungs- und Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt Zülpich über die

Haushaltssatzung 2018, soweit der Ausschuss für Struktur und Nachhaltig-
keit zuständig ist

4. Mitteilungen der Verwaltung zum öffentlichen Sitzungsteil
5. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum öffentlichen Sitzungsteil
B.) Nichtöffentlicher Sitzungsteil
6. Anerkennung der Tagesordnung im nichtöffentlichen Sitzungsteil
7. Auftragsvergaben
7.1 Fenstersanierung im Kindergarten Bessenich
7.2 Straßenendausbau Schwerfen, Äckerchen
8. Mitteilungen der Verwaltung zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
8.1 Kosten der Erneuerung der Lüftungsanlage im Lehrschwimmbecken
8.2 Kosten der Sanierung des Verwaltungstraktes im Gymnasium
9. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
(Änderungen und Erweiterungen der Beratungspunkte bleiben vorbehalten)
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie zehn
Tage vor dem Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus,
Haupteingang, Markt 21, 53909 Zülpich, einsehen
oder
finden Sie im Internet unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung.
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>.
Details finden Sie dann im Ratsinformationssystem unter der Rubrik
<Rathaus und Politik – Sitzungsdienst>.
Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie
hierzu recht herzlich eingeladen.
Ulf Hürtgen
Bürgermeister

oder
finden Sie im Internet unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung.
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>.
Details finden Sie dann im Ratsinformationssystem unter der Rubrik
<Rathaus und Politik – Sitzungsdienst>.
Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie
hierzu recht herzlich eingeladen.
Stadt Zülpich
Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Stadt Zülpich                                                                     Zülpich, 27.03.2018 
Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Die 14. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses findet auf 

Einladung des Ausschussvorsitzenden Leo Wolter 
am Donnerstag, 03.05.2018 um 18:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Zülpich statt.
TAGESORDNUNG:
A.) Öffentlicher Sitzungsteil
1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Anerkennung der Tagesordnung im öffentlichen Sitzungsteil
3. Feststellung des Gesamtabschlusses der Stadt Zülpich für das Haushaltsjahr

2010 und Entlastung des Bürgermeisters
4. Mitteilungen der Verwaltung zum öffentlichen Sitzungsteil
5. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum öffentlichen Sitzungsteil
B.) Nichtöffentlicher Sitzungsteil
6. Anerkennung der Tagesordnung im nichtöffentlichen Sitzungsteil
7. Behandlung von Themen aus vorangegangenen Sitzungen
8. Durchführung von Prüfungen
9. Mitteilungen der Verwaltung zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
10. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
(Änderungen und Erweiterungen der Beratungspunkte bleiben vorbehalten)
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie zehn
Tage vor dem Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus,
Haupteingang, Markt 21, 53909 Zülpich, einsehen
oder
finden Sie im Internet unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung.
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>.
Details finden Sie dann im Ratsinformationssystem unter der Rubrik
<Rathaus und Politik – Sitzungsdienst>.
Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie
hierzu recht herzlich eingeladen.
Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Bekanntmachung

Am Montag, 30.04.2018,
bleiben die Büros der Stadtverwaltung Zülpich

geschlossen.

Bekanntmachung von 
Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet
Da das Amtsblatt der Stadt Zülpich nur in einem 4-wöchigen 
Rhythmus erscheint, ist es leider nicht immer möglich, 
entsprechende Hinweise zu Verkehrsbehinderungen an dieser
Stelle zu veröffentlichen.
Aus diesem Grund erfolgen entsprechende Hinweise auf
Baustellen, die von größerer Bedeutung sind, auf der Inter-
netseite der Stadt Zülpich unter www.zuelpich.de.
Grundsätzlich stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes
bei der Stadtverwaltung Zülpich für Fragen zu Verkehrsbehinderungen gerne zur
Verfügung.

Zuelpich_04_18.qxp_Zülpich_21-09  04.04.18  08:20  Seite 6



Amtsblatt für die Stadt

ZÜLPICH 7

Ihr Ordnungsamt informiert:
Traditionelle Quirinus-Kirmes in Zülpich findet von 

Samstag, 21.04. bis einschließlich Dienstag, 24.04.2018 
am Kölntor – auf dem Parkplatz – statt

Die diesjährige Qurinus-Kirmes in Zülpich findet wieder am Kölntor auf dem
dortigen Parkplatz statt.
Ab dem 21.04.2018 (Samstag) wird bis einschließlich Dienstag, den 24.04.2018,
wieder einiges für Jung und Alt geboten.
Ab dem 17.04.2018 (Dienstag), 08:00 Uhr, werden daher der Kölntorparkplatz
und die Straße „Am Bildchen“ gesperrt. Spätestens am 25.04.2018 ab 15 Uhr
stehen dann die Parkplätze am Kölntor und in der Straße „Am Bildchen“ wieder
zur Verfügung. 
An allen Tagen bleibt natürlich berücksichtigt, dass Rettungs- und
Notfallfahrzeuge jederzeit ohne Behinderung passieren können.
Die Stadt Zülpich bittet alle Anwohner und Zülpicher Bürgerinnen und Bürger
sowie die Gewerbetreibenden um Verständnis für die vorgesehenen Maßnahmen.
Es wäre schön, wenn Sie die diesjährige Kirmes auch mit Ihrem Besuch wieder
unterstützen würden.

Information Ihres Servicebüros 
für Steuern und Gebühren

BEREICH FRIEDHOFSWESEN
Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen auf allen städtischen
Friedhöfen
Die Stadt Zülpich ist als Trägerin der städt. Friedhöfe gemäß den Unfallverhü-
tungsvorschriften der Gartenbau-Berufsgenossenschaft verpflichtet, mindestens
einmal jährlich die Standfestigkeit aller Grabmale auf den Friedhöfen zu überprü-
fen. Die erforderliche Standfestigkeit  der Grabmale ist nach der Unfallverhü-
tungsvorschrift der Gartenbau- und Berufsgenossenschaft gegeben, wenn das
Grabmal unter Beachtung der gegebenen Vorsicht am oberen Ende der Breitseite
mit einer Kraft von 300 Newton = 30 kg belastet werden kann und dabei keiner-
lei Schwankungen aufweist.
Die Überprüfung durch Bedienstete der Stadt Zülpich wird in Kürze erfolgen.
Gerade Frost und andere Witterungseinflüsse können die aufgestellten Grabmale
lockern und dadurch bei Erschütterung der Umgebung der Grabmale ein
Umstürzen auslösen. Die Nutzungsberechtigten von Grabstätten werden vorab
gebeten, die Standfestigkeit der Grabmale zu überprüfen und gegebenenfalls
wieder herstellen zu lassen.
Sofern noch Mängel bei der Überprüfung festgestellt werden, wird ein entspre-
chender Aufkleber an dem betreffenden Grabmal angebracht, aus dem hervor-
geht, dass der Grabstein nicht standsicher ist und umgehend wieder sachgemäß
zu befestigen ist. Sollte nach vier Wochen bei einer Nachüberprüfung festgestellt
werden, dass die Standsicherheit noch nicht wieder hergestellt worden ist, erfolgt
eine schriftliche Erinnerung.
Bei einer extrem unsicheren Standfestigkeit werden unverzüglich entsprechende
Sicherungsmaßnahmen getroffen, wie zum Beispiel das Absperren oder Umlegen
des Grabmals.
In diesem Zusammenhang wird auf § 23 Abs. 1 und 3 der Friedhofssatzung der
Stadt Zülpich verwiesen, wonach die Nutzungsberechtigten von Grabstätten
verpflichtet sind, die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen in einem
verkehrssicheren Zustand zu halten. Sie sind für jeden Schaden verantwortlich,
der durch das Umstürzen von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen
verursacht wird.
Da alle Mängel aufgenommen und protokolliert werden, macht es keinen Sinn,
die Aufkleber zu entfernen, ohne dass geeignete Maßnahmen zur Beseitigung
durchgeführt und diese der Stadt Zülpich mitgeteilt werden.
Betroffene Nutzungsberechtigte sollten bitte bedenken, dass es sich bei der Über-
prüfung der Standsicherheit nicht um eine Willküraktion der Stadt Zülpich
handelt. Diese Maßnahme wird zur Vorsorge sowie zur Vermeidung von Unfällen
auf unseren Friedhöfen durchgeführt.
Herrichtung und Unterhaltung von Grabstätten
Immer wieder kommt es zu Beschwerden von Friedhofsbesuchern über unge-
pflegte Grabstätten. In diesem Zusammenhang möchte die Friedhofsverwaltung
auf die derzeit gültige Friedhofssatzung hinweisen. Aus dieser Satzung ergeben
sich insbesondere die folgenden Gestaltungsvorschriften:
• Grabstätten mit freier Gestaltung müssen so hergerichtet und dauernd unter-

halten werden, dass der Friedhofszweck sowie die Würde des Friedhofes in
seinen einzelnen Teilen sowie in seiner Gesamtlage gewahrt wird.

• Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem
besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung
anzupassen.

• Bei der Bepflanzung ist darauf zu achten, dass andere Grabstätten und die
öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von
Bäumen oder großwüchsigen Sträuchern sowie das Errichten von Rankgerüsten,
Gittern und Pergolen sind unzulässig.

• Die Verwendung von Pflanzenschutz und Unkrautbekämpfungsmit-
teln ist nicht gestattet.

Weiterhin wird auf die Einhaltung der Friedhofsordnung verwiesen.
Zuständig für die Herrichtung und Instandhaltung ist sowohl bei Reihen- als auch
bei Wahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. Die Herrichtung, Unterhaltung und
Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt
ausschließlich der Friedhofsverwaltung. Des Weiteren sei an dieser Stelle noch-
mals darauf hingewiesen, dass die Friedhofsverwaltung dazu berechtigt ist, unge-
pflegte Grabstätten auf Kosten des Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen zu
lassen. In Einzelfällen kann die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht an
der Grabstätte ohne Entschädigung entziehen.
Im Interesse aller Friedhofsnutzer, sowohl der Trauernden als auch der Ruhesuchen-
den, wird nochmals dringend auf die Einhaltung der obigen Vorschriften verwiesen.
Pflegefreie Urnengrabstätten unter Baum
Auch auf den Friedhöfen im Stadtgebiet Zülpich besteht seit dem 01. Januar 2013
die Möglichkeit, für eine Urnenbeisetzung eine „pflegefreie Urnengrabstätte
unter Baum“ zu erwerben. Auf den Grabstellen werden ebenerdig von der Fried-
hofsverwaltung vorgegebene Grabplatten verlegt.
Bei dieser Grabart sind eine Bepflanzung sowie das Aufstellen von Grabschmuck,
Grablichtern, Gestecken u.ä. gemäß § 14 a Absatz 4 der Satzung über das Friedhofs-
und Bestattungswesen der Stadt Zülpich unzulässig, um die reibungslose Pflege der
Rasenflächen durch die Mitarbeiter des Baubetriebshofes zu gewährleisten.
In den Wintermonaten wurden jedoch verstärkt Blumen, Lichter und anderer
Grabschmuck auf und vor den Grabplatten abgelegt.
Da in Kürze wieder regelmäßige Mäharbeiten auf den Rasenflächen erforderlich
sind, werden die betreffenden Angehörigen gebeten, den Grabschmuck kurzfris-
tig abzuräumen und zukünftig hierauf zu verzichten.
In diesem Zusammenhang wird seitens der Friedhofsverwaltung darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Mitarbeiter des Baubetriebshofes anderenfalls berechtigt
sind, den Grabschmuck zu entfernen und ersatzlos zu entsorgen.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen des Servicebüros –
Bereich Friedhofswesen - gerne zur Verfügung.
Frau Wolf               Telefon: 02252/52-300 
Frau Schauer          Telefon: 02252/52-238
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Stadt Zülpich auch 2018 
mit ausgeglichenem Haushalt

- Dank verantwortungsvoller
Haushaltspolitik Haushaltssi-
cherungskonzept verlassen -
Im vergangenen Jahr konnte der Rat
der Stadt Zülpich erstmals nach 17
Jahren wieder einen ausgeglichenen
Haushalt verabschieden.
Dank großer Haushaltsdisziplin
gelang es der Römerstadt so gleich-
zeitig,  aus den einschneidenden
Zwängen des von der Kommunalauf-
sicht eingeforderten Haushaltssiche-
rungskonzeptes (HSK) entlassen zu
werden.
Am vergangenen Donnerstag
brachte Bürgermeister Ulf Hürtgen
nun auch für das Haushaltsjahr
2018 einen strukturell ausgegliche-
nen Haushaltsentwurf in den Rat ein.
Das in der Ratssitzung vorgestellte,
knapp 900 Seiten starke, Zahlenwerk hat ein Haushaltsvolumen von knapp 50
Mio. € und weist in der Ergebnisplanung einen Überschuss von etwa 100.000 €
aus.

Bewegte sich die „schwarze Null“ des vergangenen Jahres noch auf ganz dünnem
Eis, so stellte Bürgermeister Hürtgen in der Ratssitzung nun erleichtert fest, dass
das Eis – aufgrund insgesamt positiverer gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedin-
gungen – für 2018 etwas tragfähiger geworden ist.
Stadtkämmerer und Beigeordneter Ottmar Voigt konnte den Bürgerinnen,
Bürgern und Unternehmen bei der Aufstellung des Haushalts  2018 daher  auch
weitere Steuererhöhungen im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer ersparen.
Aus heutiger Sicht sollte sich dies auch im mittelfristigen Planungszeitraum bis
zum Jahre 2021 vermeiden lassen.
Auf Basis dieser verbesserten Ausgangslage kann der Haushaltsentwurf in diesem
Jahr eine besondere Gewichtung auf die dringend notwendige, aber im HSK
erzwungenermaßen ausgesetzte Sanierung bzw. Optimierung der städtischen
Gebäude und Infrastruktureinrichtungen sowie die weitere Ausräumung der im
aktuellen Brandschutzbedarfsplan ausgewiesenen Defizite legen.
Alleine in die Gebäude der Schullandschaft fließen knapp 3 Mio. € und im Feuer-
wehrbereich werden für Investitionsmaßnahmen rd. 1,35 Mio. € zur Verfügung
gestellt.
Trotz der verbesserten Rahmenbedingungen lässt der Haushaltsentwurf aber
nicht unerwähnt, dass die Stadt Zülpich sich selbstverständlich auch weiterhin
nach der verfügbaren finanziellen Decke strecken muss und den Blick für die
Realität nicht verlieren darf. „Spielraum für Begehrlichkeiten bestehen nicht“, so
Bürgermeister Hürtgen bei der Haushaltseinbringung.
Der zur Haushaltskonsolidierung vor Jahren eingeschlagene und mit großer
Disziplin verfolgte Weg, Altschulden zum Schutz nachfolgender Generationen
abzubauen, wird nach der Haushaltsplanung auch in Zukunft stringent weiterver-
folgt. So liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich aus Investitions- und
Liquiditätskrediten inzwischen nicht unerheblich unter dem Landesdurchschnitt
vergleichbarer Kommunen in NRW.
Der Haushalt 2018 soll in der am 17.05.2018 stattfindenden nächsten Rats -
sitzung verabschiedet werden.
Die Haushaltsdaten 2018 sind auf der Internet-Seite der Stadt Zülpich 
(s. www.zuelpich.de / Rathaus & Politik / Haushalt / Finanzdaten) abrufbar.

Weiterführende Schulen 
in Zülpich gefragt wie nie

Stadt investiert allein in 2018 über 3 Mio. € in die Schullandschaft
In der Sitzung des Rates am 22. März 2018 stellte Bürgermeister Ulf Hürtgen die
aktuelle Anmeldesituation an den weiterführenden Zülpicher Schulen vor.

Die weiterführenden Schulen auf dem Schulcampus Zülpich erfreuen sich bei
den Eltern großer Beliebtheit, so dass ein hervorragendes Ergebnis bei den
Neuanmeldungen für das Schuljahr 2018/2019 zu verzeichnen ist.

Der Rat stimmte daher dem Vorschlag der Verwaltung zu, ab dem Schuljahr
2018/2019 eine Vierzügigkeit an der Karl-von-Lutzenberger-Realschule zuzulassen.
Auch das Franken-Gymnasium (4 Züge) sowie die Gemeinschaftshauptschule (2
Züge) stellen durch geänderte Raumkonzepte weitere Plätze zur Verfügung. Erst-
mals in der Geschichte des Zülpicher Schulcampus kommt es zur Zehnzügigkeit.

So konnte Bürgermeister Hürtgen nach einstimmigen Beschluss des Rates mittei-
len, dass im kommenden Schuljahr kein neu angemeldetes Kind abgelehnt
werden muss. Alle neu angemeldeten Kinder bekamen noch vor Ostern von den
jeweiligen Schulen die Zusage, in Zülpich angenommen zu werden. Dies gibt
nicht zuletzt den Eltern und Schulleitern Planungssicherheit.

Bürgermeister Hürtgen freute sich, die positiven Zahlen der Neuanmeldungen zu
verkünden. „Die hohe Qualität der Zülpicher Schulen sowie die Ausweisung
neuer Baugebiete zahlen sich aus. Und dies soll ja erst der Anfang sein. Weitere
Baugebiete in Zülpich und den Ortschaften sind in Planung und nicht zuletzt die
gute Zusammenarbeit zwischen den Schulleitungen sollen zukünftig den Schul-
standort Zülpich stärken und noch weiter ausbauen.“

Und welche Stadt kann schon eine Grundschule, eine Hauptschule, eine Real-
schule und ein Gymnasium auf einem Campus anbieten? Das haben sicherlich
auch viele Eltern erkannt und nehmen dieses Angebot gerne an.

Zusätzlich sind hervorragende Sportanlagen mit Kunstrasenplatz, Tartanbahn
sowie Dreifach- und Zweifachsporthalle vor Ort und Busanbindungen in
unmittelbarer Nähe.

„Die Stadt Zülpich wird auch weiterhin alles Erforderliche dafür tun, den Schul-
campus zu stärken und ihn noch attraktiver zu machen“, so Bürgermeister Hürt-
gen in der Ratssitzung.

Daher ist es für Rat und Verwaltung auch selbstverständlich, in nicht unerhebli-
chem Maße Geld in die Schullandschaft zu investieren. So stehen alleine im Haus-
haltsjahr 2018 für Ausbau, Renovierungen etc. über 3 Mio. € zur Verfügung.
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Neue Organisationsstruktur 
in der Verwaltung

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Dienstleistungsunternehmen müssen moderne und leistungsorientierte Ansprech-
partner für Bürgerinnen und Bürger sein. Auch die Stadt Zülpich stellt sich dem
laufenden Prozess aus neuen Herausforderungen und wachsenden Aufgaben.

Dabei muss die Verwaltung so aufgestellt sein, dass trotz des in den nächsten
Jahren bevorstehenden verstärkten Ausscheidens von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern (aus Altersgründen) kein Bruch entsteht.

Daher gilt es jetzt vorausschauend und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um
möglichst reibungslose Nachfolgeregelungen zu gewährleisten und dabei „die
vorhandene Erfahrung und das Verwaltungs-Knowhow“ zu sichern. Damit
verbunden sollen leistungsfähigen, jüngeren MitarbeiterInnen Chancen geboten
und Perspektiven aufgezeigt werden, um diese qualifizierten MitarbeiterInnen
längerfristig zu binden.

Moderne Themenfelder müssen adäquat für die Stadt Zülpich umgesetzt werden
und im Sinne eines dauerhaften Anpassungsprozesses personell entsprechend
besetzt sein;

Als Beispiele sind zu nennen:
Digitalisierung im Bildungswesen
Government (von „interaktiver Verwaltung“ über „Bürgerkonto“ bis hin zu

„OpenData“)

Diesen Anforderungen wurde bei der Neuorganisation der Verwaltungsstruktur
Rechnung getragen. Der aktuelle Organisationsplan der Verwaltung sowie ein
aktuelles Telefon- und Raumverzeichnis sind nachfolgend abgedruckt.

Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit zwischen Ihnen, den Bürgerinnen und
Bürgern, sowie meinen MitarbeiterInnen auch weiterhin so engagiert und koope-
rativ verläuft. Für Anregungen und Bedenken stehe ich Ihnen jederzeit zur 
Verfügung.

Ihr

Ulf Hürtgen
Bürgermeister
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Hier könnte Ihre Werbeanzeige stehen!
Anfragen bitte per Mail: sp@porschen-bergsch.de
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Ehrenbürger Jean-Jacques Chaillot 
zu Besuch in Zülpich

Im März konnte Klaus Ziegenhagen, der viele Jahrzehnte als Vorsitzender die
Geschicke des Fördervereins Blaye-Zülpich lenkte, die Vollendung seines 80.
Lebensjahres feiern.

Zu diesem Anlass reiste auch sein Weggefährte und Freund aus Blaye, Jean-
Jacques Chaillot, Vorsitzender des Comité de Jumelage Blaye-Zülpich und Ehren-
bürger der Stadt Zülpich, an.
Bürgermeister Ulf Hürtgen ließ es sich nicht nehmen, beide Herren zu einem
Gedankenaustausch ins Zülpicher Rathaus einzuladen und sich für das hervorra-
gende ehrenamtliche Engagement zur Förderung der Städtepartnerschaft
zwischen den Städten Blaye und Zülpich zu bedanken.
Vergangenes und Zukünftiges wurde besprochen und so manche Anekdote aus
über 40-jähriger Freundschaft ausgetauscht.

Foto: Stadt Zülpich

Neugeborenenpaket der Stadt Zülpich 
erfreut sich großer Beliebtheit

Das Neugeborenenpaket der Stadt Zülpich, das seit
2009 jedem Neugeborenen von der Stadt Zülpich zur
Geburt an die Eltern überreicht wird, erfreut sich nicht
nur bei den Eltern großer Beliebtheit, sondern auch
bei Sponsoren.
Informationsbroschüren, Pampers, Feuermelder, Windelmülltüten, Feuchttücher,
eine CD mit wunderbaren Kinderliedern sowie diverse Gutscheine und vieles

Zuelpich_04_18.qxp_Zülpich_21-09  04.04.18  08:20  Seite 11



Amtsblatt für die Stadt

ZÜLPICH12

mehr sind in einem Karton mit fröhlichen Motiven verpackt.
Auch im Namen der Eltern möchte die Stadt Zülpich einmal allen Sponsoren
danke sagen:
 Procter & Gamble, Euskirchen
 extra Bau und Hobby, Zülpich
 dm-Drogeriemarkt, Zülpich
 Deutsches Rotes Kreuz
 Katholische Kindergärten Zülpich unter Federführung von St. Peter Zülpich
 Stadtbücherei Zülpich
Weitere Sponsoren sind selbstverständlich jederzeit herzlich willkommen und
dürfen sich diesbezüglich gerne an Herrn Preuß unter Tel. 02252/52-217
melden.

„Zu Gast in der eigenen Heimat“ 
in Zülpich!

Die touristische Saison 2018 läutet die Nordeifel Tourismus (NeT) GmbH am
Sonntag, den 15. April 2018 zunächst wieder mit einem besonderen Angebot
an die Bewohner des Kreises Euskirchen ein. Sie werden eingeladen, „zu Gast
in der eigenen Heimat“ zu sein. Aus diesem besonderen Anlass werden im
gesamten Kreis Euskirchen touristische Angebote zu besonders günstigen
Aktionspreisen offeriert.
Aus Zülpich dabei ist z. B. der Seepark, der um 14 Uhr eine kostenlose, andert-
halbstündige Führung durch den Park anbietet (Eintrittskarte zum Seepark erfor-
derlich), wo an diesem Tag das Tulpenfest stattfindet. Regulärer Führungspreis
wäre 6 Euro p. P.
Das Museum der Badekultur bietet um 11 Uhr einen Koch-Workshop für
Erwachsene und Kinder sowie eine kostenlose, einstündige Führung durch die
Sonderausstellung „Nackte Tatsachen“ um 15 Uhr an. Zu zahlen ist  für die
Führung nur ein ermäßigter Eintritt ins Museum für Erwachsene von 2 statt regu-
lär 4 Euro (Kinder frei). Beim Workshop beträgt der ermäßigte Tarif für einen
Erwachsenen und ein Kind 20 Euro.

Förderungen für 
die Kinderfeuerwehr Zülpich

Am 01.09.2017 wurde in Zülpich die erste Kinderfeuerwehr im Kreis Euskirchen
gegründet, der zur Zeit 31 Kinder angehören um die sich insgesamt 17 Betreue-
rinnen und Betreuer kümmern. Daneben befinden sich momentan 15 Kinder auf
der „Warteliste“ um in die Kinderfeuerwehr aufgenommen zu werden.

Während das Mindesteintrittsalter bei der Feuerwehr vor der Gründung der
Kinderfeuerwehr bei 10 Jahren lag, können nun auch schon Kinder ab sechs
Jahren gefördert werden. Kinderfeuerwehren bringen nicht nur Spaß und stellen
ein sinnvolles Hobby dar, sondern sie dienen auch dazu, Kinder für das Thema
„Feuerwehr“ zu begeistern und so die Nachwuchsarbeit zu unterstützen.
In den letzten Tagen trafen dann zwei gute Nachrichten bei der Stadtverwaltung ein.
So kann mit einer Förderung des Landes in Höhe von 80 % ein Transportfahrzeug
angeschafft werden, das z. B. für Ausflüge, Wanderungen und Informationsbesu-
che genutzt werden kann. Durch dieses Transportfahrzeug werden die Betreue-
rinnen und Betreuer der Kinder mobiler und können entsprechende Aktivitäten
einfacher planen.
Daneben konnte die Wehrleitung beim
Verband der Feuerwehren in Wuppertal
vier sog. „Starterpakete“ in Empfang
nehmen, die bei der pädagogischen
Betreuung der Kinder in der Kinderfeuer-
wehr sinnvolle Dienstes leisten können.
Für Fragen zur Kinderfeuerwehr steht die
Wehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr
gerne zur Verfügung. Ein entsprechender
Kontakt kann über das Ordnungsamt der
Stadt Zülpich hergestellt werden.

Die Stadt Zülpich bietet eine
Stadtführung zu „versteckten
Orten“ in der Kernstadt an.
Dabei werden Örtlichkeiten
einbezogen, die nicht zu den
regulären Anlaufpunkten eines
kulturgeschichtlichen Rund-
ganges zählen. Sonderpreis
hier 2 statt regulär 5 Euro p. P.
Anmeldung bitte bei Frau Mari-
nela Fechner, Stadt Zülpich.
Das Siechhaus bei Rövenich
bietet an demselben Tag eine
a m ü s a n t - u n t e r h a l t s a m e
Führung durch die Geschichte
der Lokalität an, bei der auch
die Themen-Gästezimmer des
Siechhauses vorgestellt werden.
Alle Angebote, Tarife,
Ansprechpartner aus Zülpich
und dem Kreisgebiet finden Sie
im NeT-Flyer „Zu Gast in der
eigenen Heimat“. Dieser liegt 
u. a. im Rathaus, im Seepark, dem Museum der Badekultur und der Geschichts-
werkstatt aus.
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Das Standesamt informiert
Im laufenden Jahr sowie in den folgenden Jahren bietet sich wieder die Möglich-
keit, in Zülpich auch  an einem Samstag standesamtlich zu heiraten. Die Eheschlie-
ßungen finden grundsätzlich in der „Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche“ statt.
Für diese Eheschließungen sind folgende Termine reserviert.
14. April 2018
12. Mai 2018
16. Juni 2018
14. Juli 2018
11. August 2018.
15. September 2018
13. Oktober 2018
17. November 2018
15. Dezember 2018
19. Januar 2019
16. Februar 2019
Die Eheschließungen an diesen Samstagen beschränken sich auf die Vormittags-
stunden. Für die Vornahme der Eheschließungen außerhalb der üblichen
Öffnungszeiten des Standesamtes (Samstagseheschließung) wird eine zusätzliche
Gebühr i. H. v. 66,00 € erhoben. Eine Reservierung ist gegen Vorabzahlung der 
v. g. Gebühr möglich. 

Für die Beantwortung weiterer Fragen stehen Ihnen Frau Pick, Tel. 02252/52-
223 oder Herr Schmitz, Tel. 02252/52-224 zur Verfügung.

16. März 2019
13 April 2019
18. Mai 2019
15. Juni 2019
13 Juli 2019
10. August 2019
14. September 2019
19. Oktober 2019
22. November 2019
14. Dezember 2019

Firmenportrait
Zülpich Nr. 1 / 2018 

Firmenname / Laden am Siechhaus
-adresse: Siechhaus 1, 53909 Zülpich-Rövenich, An der B265
Inhaber: Florian Esser
Branche: Regionaler Einzelhandel 
Sortiment: Regionale Produkte: - 

- Obst, Gemüse
- Blumen
- Feinkost
- Wein, Liköre
- Deko- und Geschenkkörbe

Verkaufsfläche: ca. 40 qm
Besonderheiten: Wir bieten

- bis zu 50 verschiedene Fruchtaufstriche 
aus eigener Herstellung

- Apfelsaft aus eigener Produktion von Streuobstwiesen
- regionale und qualitativ hochwertige Produkte der Region.

Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag: 09.30 Uhr - 13.00 Uhr 
                              14.30 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag:                09.00 Uhr - 14.00 Uhr
Sonntag:                ab 10.00 Uhr
Montag:                 Ruhetag

Internet: www.siechhaus.de
E-Mail Adresse: laden-siechhaus@gmx.de.de
Tel.-Nr.: 0152 / 092 194 61

Firmenportrait
Zülpich Nr. 2 / 2018 

Firmenname / Kaffee Siechhaus
-adresse: Siechhaus 1, 53909 Zülpich-Rövenich, An der B265
Inhaber: Barbara Esser
Branche: Cafè / Gastronomie / Eventlocation 
Besonderheiten: Im familiären Flair wartet Familie Esser mit einem frischen

Konzept und neuen Ideen in historischer Stätte des Siech-
hauses auf.
Ihr Konzept vereint eine Vielzahl an eigenständigen Unter-
nehmen unter einem Dach.
Gastronomie, Café, Laden, Gästezimmer, Kleinkunstbühne
und Eventlocation. 
Individuell geführt und mit viel Liebe zur Heimat gestaltet.
Ausgezeichnet mit dem Eifel Award 2017/2018

Öffnungszeiten: Samstag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
Sonntag 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

Internet: www.siechhaus.de
E-Mail Adresse: info@siechhaus.de
Tel.-Nr.: 02252 / 830 992 0

GOLDENE HOCHZEIT 
DER EHELEUTE 

WOLFGANG UND INGE LÜTTGEN
IN ZÜLPICH

Am Mittwoch, den 28. März 2018, feierten die Eheleute Wolfgang 
und Inge Lüttgen, wohnhaft Neusser Straße 10 b, 53909 Zülpich, 

das Fest der Goldenen Hochzeit.

Zur Goldenen Hochzeit gratuliert die Stadt Zülpich nachträglich mit den herzlich-
sten Glück- und Segenswünschen.

ACHTUNG !
TERMINE AMTSBLATT 2018

Wichtig für alle Schulen, Vereine und sonstige Institutionen
Gerne nehmen wir Ihre Mitteilungen in das Amtsblatt der Stadt Zülpich auf.
Wir möchten Sie jedoch bitten, bis zum jeweiligen Redaktionsschluss Ihre Unterlagen
bei der u. a. Adresse einzureichen. Der Redaktionsschluss ist immer dienstags.
Unterlagen die nach diesem Termin eingehen, können leider keine Berücksichtigung
finden und werden, falls möglich, für die nachfolgende Ausgabe verwendet.
Damit Ihre Berichte optimal verarbeitet werden können bitten wir Sie, Ihre Texte
in Datei-Form (Microsoft Word oder PDF-Format) zu senden.
Fotos können nur in digitaler Form berücksichtigt werden, diese müssen im
Dateiformat jpg beigefügt sein. Es wird gebeten, Fotos, die in einer Word-Datei
eingebettet sind, nochmals gesondert als JPG-Datei beizufügen. Diese Dateien
können Sie per E-Mail an die Stadtverwaltung senden.
Die Redaktion behält sich für den Abdruck die Auswahl der jeweiligen
Berichte und Termine vor.
Ihre Mitteilungen können zu den unten angegebenen Terminen eingesandt oder
abgegeben werden: Stadtverwaltung Zülpich, Frau Havenith, Zimmer 132, 
Telefon: 02252 / 52 – 211, E-Mail: amtsblatt@stadt-zuelpich.de
Redaktionsschluss Erscheinungsdatum
24.04.2018 04.05.2018
05.06.2018 15.06.2018
03.07.2018 13.07.2018
31.07.2018 10.08.2018
28.08.2018 07.09.2018
25.09.2018 05.10.2018
23.10.2018 02.11.2018
04.12.2017 14.12.2018
Änderungen vorbehalten!
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Veranstaltungskalender vom 08.04.2018 bis 27.05.2018
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Stadtranderholung 2018
Die diesjährige Stadtranderholung findet in den letzten 3 Wochen der Sommer-
ferien vom 06.08.2018 bis 24.08.2018 statt. Alle weiteren Informationen über
die Durchführung der Ferienfreizeitmaßnahme werden zeitnah mitgeteilt.
Rückfragen an Frau Merks unter 02252/52 320

Ziel wieder auf und 
um den Marktplatz

Wie in den letzten Jahren
wird der Zielbereich des
14. Zülpicher Chlodwig-
laufes für über 1.000
Läufer auf dem belebten
Marktplatz sein – der
Start aller Läufe findet
am Kölntor statt. Los
geht’s wie immer mit den
ersten Läufen der
Bambini um 12.00 Uhr und endet mit dem Volkslauf um 17.00 Uhr. Auf dem
Marktplatz ist für Speisen und Getränke und für die Unterhaltung der Kinder
gesorgt.
Veranstaltungstag ist Sonntag der 22.04.2018
Für diesen Tag muss die Innenstadt wieder gesperrt werden. Dies wird ab 11.30
Uhr geschehen. Die Innenstadt kann über die von Lutzenberger Straße angefah-
ren werden. Wir bitten um Ihr Verständnis und etwaige Behinderungen zu
entschuldigen.
Folgende Laufstrecken werden angeboten:
Läufe
Lauf 1        Jungen                  Jahrgang 2011 und jünger
Strecke 500 m                         Start 12.00 Uhr
Lauf 2        Mädchen               Jahrgang 2011 und jünger
Strecke 500 m                         Start 12.10 Uhr
Lauf 3        Jungen                  Jahrgang 2010
Strecke 1000 m                       Start 12.20 Uhr
Lauf 4        Mädchen               Jahrgang 2010
Strecke 1000 m                       Start 12.30 Uhr
Lauf 5        Jungen                  Jahrgang 2009
Strecke 1000 m                       Start 12.45 Uhr
Lauf 6        Mädchen               Jahrgang 2009
Strecke 1000 m                       Start 13.00 Uhr
Lauf 7        Jungen                  Jahrgang 2008
Strecke 1000 m                       Start 13.15 Uhr
Lauf 8        Mädchen               Jahrgang 2008
Strecke 1000 m                       Start 13.30 Uhr
Lauf 9        Jungen                  Jahrgang 2007
Strecke 1000 m                       Start 13.45 Uhr

Lauf 10      Mädchen               Jahrgang 2007
Strecke 1000 m                       Start 14.00 Uhr
Lauf 11      Jungen                 Jahrgang 2006
Strecke 1300 m                       Start 14.15 Uhr
Lauf 12      Mädchen               Jahrgang 2006
Strecke 1300 m                       Start 14.30 Uhr
Lauf 13      Jungen                  Jahrgang 2005
Strecke 1300 m                       Start 14.45 Uhr
Lauf 14      Mädchen               Jahrgang 2005
Strecke 1300 m                       Start 15.00 Uhr
Lauf 15      Jungen                  Jahrgänge 2003/2004
Strecke 1600 m                       Start 15.15 Uhr
Lauf 16      Mädchen               Jahrgänge 2003/2004
Strecke 1600 m                       Start 15.30 Uhr
Lauf 17      Eifelcuplauf           Jahrgänge 1999 und älter
Strecke 10,060 km                  Start 16.00 Uhr
Lauf 18      Jedermann            alle Jahrgänge
Strecke      5,6 km                  Start 17.10 Uhr
Info’s und Anmeldung unter: www.zuelpich.de/Kultur&Sport
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Frühling im interkulturellen 
Gemeinschaftsgarten

Die Tage werden länger und die ersten warmen Sonnenstrahlen locken nach
draußen. Die Gartenfreunde stehen in den Startlöchern und freuen sich darauf,
wieder im Garten aktiv zu werden. 
Aber nicht alle Garten- und Pflanzenliebhaber/-innen können einen schönen Garten
ihr eigen nennen. Andere sind auf dem Weg zum ersten eigenen Garten auf der
Suche nach Anregungen und Tipps. Manche alteingesessenen Gartenbesitzer
schauen aber gerne auch mal über ihren Gartenzaun hinaus und halten ein 
Schwätzchen mit Menschen, die auf der anderen Seite des Zaunes unterwegs sind. 
Wie gut, dass es in Zülpich einen Ort gibt, an dem sich alle „heimatlosen“,
zukünftigen und kontaktfreudigen Gartenfreunde treffen können. Im interkultu-
rellen Gemeinschaftsgarten kann gemeinsam gegraben, gejätet, gesät, gepflanzt,
geerntet und gelacht werden. Es gibt sogar eine kleine Küche, in der die Ernte
direkt vor Ort gemeinsam verarbeitet und verzehrt werden kann. 
Der Garten befindet sich unterhalb der Stadtmauer am Fußweg zwischen Weier-
und Bachtor am Ende des ehemaligen LAGA-Geländes.
Alle, die jetzt neugierig geworden sind, können unter der Nummer 02252 2478
einen ersten Kontakt aufnehmen.

Landesjugendorchester NRW
in der Remise 

auf Burg Langendorf
Kinderorchester NRW im Park am Wallgraben

Das Landesjugendorchester NRW eröffnet am Samstag, 21. April um
19:00 h mit einem fantastischen Programm die Saison der Konzerte in der
Remise 2018 unter Leitung von Sebastian Tewinkel und mit den Solisten sind
Aisha Tümmler (Sopran) und André Krutojs (Bariton). 
Große Gefühle und Leidenschaften können vielen verschiedenen Dingen gelten.
Sebastian Tewinkel, neuer Chefdirigent des LJO, hat für sein Frühjahrsprogramm
voll aus dem Brunnen der menschlichen Emotionen geschöpft und neben
Ausschnitten aus Giuseppe Verdis tragischer Liebesoper „La Traviata“ die Ouver-
türe zum Heldenepos „Wilhelm Tell“ von Gioachino Rossini ausgesucht. Die zwei
italienischen Opern präsentieren verschiedene musikalische Stile, behandeln
aber beide große zeitlose Themen: Liebe, Ehre, Gerechtigkeit, Heimat, Helden-
tum. Um Heimat und die Sehnsucht nach deren Blüte geht es auch in Dvoraks 
7. Sinfonie, die in London uraufgeführt und in Tschechien als Ausdruck eines
nationalen Kompositionsstils gefeiert wurde. 
Sebastian Tewinkel ist neben seiner Kapellmeisterstelle in Neubrandenburg
Professor an der Musikhochschule in Trossingen und bildet dort junge Menschen
aus. Wie er junge Menschen an den Instrumenten zu Helden erblühen lassen
kann, können Sie mit diesem furiosen Programm kurz nach Frühlingsbeginn in
der Remise auf Burg Langendorf erleben.
Am Sonntag, 6. Mai um 18:00 h gastiert das Kinderorchester NRW zum
Familienkonzert in Rahmen der Langendorfer Konzertreihe diesmal Open-Air im
Park am Wallgraben in Zülpich und zaubert den Orient auf den Mühlenberg.
In Kooperation mit dem Museum der Badekultur, der katholischen Kirchenge-
meinde St. Peter und der Seepark gGmbH realisiert die Manfred-Vetter-Stiftung
dieses Familienkonzert. Eingeladen sind kleine und große Besucher zum Thema
„Mittagsland – Musik zwischen Morgen und Abendland. 
Unter Leitung von Andreas Fellner zaubert das Kinderorchester NRW den Orient
auf die Konzertbühne. Einen Orient, wie man ihn sich vorstellt, wenn man Wolf-
gang Amadeus Mozart heißt und von einer spannenden Entführung aus einem
türkischen Harem träumt. „Die Entführung aus dem Serail“ ist deshalb in Auszü-
gen dabei. Der Palast Aladdins soll in Isfahan gestanden haben und der dänische
Komponist Carl Nielsen hat das bunte Treiben dort in Musik gefasst. Schöne
Klänge mit orientalischen Kolorit. Für arabisches Ambiente sorgt auch Edvard
Griegs Arabischer Tanz aus der Peer Gynt Suite Nr. 2. Moderatorin Anne Kuss-
maul, Profi im Bereich Musikvermittlung, schafft Atmosphäre und sorgt für den
Transport der Musik zum Publikum und reist mit den jungen Zuhörern durch das
Mittagsland. Mit witzigen Mitmachaktionen, unterhaltsamen Geschichten und
Informationen und viel Musik erfahren die kleinen und großen Gäste anschau-
lich etwas darüber wie sich Komponisten den Orient so vorgestellt haben. 
Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen einen Konzertbesuch des Kinder-
orchesters zu ermöglichen und sie an klassische Musik heranzuführen, sind die
Eintrittskarten für dieses Familienkonzert stark ermäßigt: Erwachsene zahlen nur
17 Euro, Jugendliche 7 Euro.
Der Kartenverkauf erfolgt über KölnTicket (Tel.: 0221 2801). Als Vorverkaufs-
stelle vor Ort hat die Buchhandlung Reinhardts Lesewald in Zülpich ein kleines
Kartenkontingent zur Verfügung. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse
erhältlich. Informationen über Restkarten erhalten Sie nur am Konzerttag unter
der Mobil-Nr. 0174 8583445.
Alle Informationen über die ‚Konzerte in der Remise‘ finden Sie unter
www.vetter-konzerte.de.

Neubaugebiete sind stark nachgefragt
Grundstücksmarktbericht: Preise für gebrauchte Immobilien 

steigen um 13 Prozent / Baugrundstücke in 
Euskirchen und Weilerswist am teuersten

Was tut sich auf dem Immobilienmarkt? Wie entwickeln sich die Preise? Welche
Unterschiede gibt es im Kreis Euskirchen? Antworten auf diese und viele weitere
Fragen liefert der jährliche Grundstücksmarktbericht, dessen aktuelle Ausgabe
jetzt vorliegt. Zwei wesentliche Tendenzen: Die Preise für gebrauchte Eigentums-
wohnungen sind um stattliche 13 Prozent gestiegen. Und die Grundstücke in den
Neubaugebieten werden stark nachgefragt, obwohl das Preisniveau hier
vergleichsweise hoch ist.
Im Jahre 2017 sind dem Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis
Euskirchen 2.989 Kauffälle zur Auswertung vorgelegt worden. Dies bedeutet
gegenüber 2016 (2.737 Verträge) eine Zunahme der Kauffälle um rund 9 %.
Der Geldumsatz aller veräußerten bebauten und unbebauten Grundstücke lag im
Jahre 2017 bei rund 457 Mio. €. Der Umsatz ist somit im Vergleich zu 2016
(rund 387 Mio. €) um rund 18 % gestiegen.
Im Jahr 2017 sind u .a. im Kreis Euskirchen verkauft worden:
- 646 Baugrundstücke für Wohnhäuser, hiervon rund 89 % an Privatpersonen.

Der Verkauf von Baugrundstücken für den individuellen Wohnungsbau ist
gegenüber 2016 (445) um rund 45 % gestiegen. Die meisten Baugrund -
stücke wurden in den Neubaugebieten der Städte Euskirchen (146) und 
Bad Münstereifel (132) verkauft.

- 1.215 neue oder gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Anzahl der
Verkäufe in 2017 ist gegenüber 2016 (1175) um insgesamt rund 3 % gestiegen.

- 289 neue oder gebrauchte Eigentumswohnungen. Gegenüber 2016 (309
Kauffälle) bedeutet das eine Abnahme von etwa 6 %.

Die Preise der Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienwohnhäuser sind in den
Städten und Gemeinden gegenüber dem Vorjahr überwiegend gestiegen.
Die höchsten Bodenpreise für Baugrundstücke wurden 2017 im Kreis Euskir-
chen erneut in sehr guten Wohnlagen des Kernortes Euskirchen (230,- €/m² bis
285,- €/m²) und in der Gemeinde Weilerswist (bis 260,- €/m²) erzielt. Im
Vergleich zur Stadt Euskirchen mit 146 verkauften Baugrundstücken stand dabei
dem Grundstücksmarkt in der Gemeinde Weilerswist mit 17 Verkäufen insgesamt
nur eine geringe Anzahl von Baugrundstücken zur Verfügung.
Durchschnittlich gleichbleibend waren die Preise für erschlossenes Bauland in
verschiedenen ländlich strukturierten Orten im südlichen Kreisgebiet mit Preisen
von 30 bis 50 €/m².
Baugrundstücke in aktuell vermarkteten Neubaugebieten weisen im Vergleich
zum bereits bestehenden Umfeld durchschnittlich ein höheres Preisniveau auf
und werden insbesondere auch in den zum Köln/Bonner Raum gelegenen
Außenorten stark nachgefragt.
Beim Handel von Ein- und Zweifamilienhäusern wurden, im Vergleich zu 2016,
leicht steigende Preise erzielt. Die Sanierungskosten bzw. Auflagen durch die
Energieeinsparverordnung sind beim Erwerb von älteren Objekten weiterhin von
Bedeutung. Das Preisniveau bei Weiterverkäufen von Eigentumswohnungen ist
gegenüber dem Vorjahr um 13 % gestiegen; bei Erstverkäufen in Neubauten ist
ein leichter Preisanstieg von 3 % zu verzeichnen. Für neue Eigentumswohnungen
in der Stadt Euskirchen wurden durchschnittlich rd. 2.450 €/m² Wohnfläche je
nach Lage und Ausstattungsstandard gezahlt.
INFO-KASTEN:
Die Grundstücksmarktberichte und Bodenrichtwertinformationen können über
das Internetportal des Landes Nordrhein-Westfalen www.boris.nrw.de kostenlos
eingesehen und heruntergeladen werden. Die aktuellen Daten sind spätestens
Ende März 2018 dort verfügbar.
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Örtlicher Leiter für die VHS gesucht
Die Stadt Zülpich sucht für sofort einen neuen Örtlichen Leiter für die Kreis-
Volkshochschule.
Nachfolgend ist das Aufgabenprofil des örtlichen Beauftragten der VHS abgebil-
det. Es lässt Rückschlüsse auf die notwendigen Qualifikationen für dieses Ehren-
amt zu und verdeutlicht, dass die Aufgaben durchaus überschaubar und in enger
Kooperation mit den hauptberuflichen Mitarbeitern der Kreis-VHS gut zu lösen
sind. Darüber hinaus erhalten die örtlichen Beauftragten eine Aufwandsentschä-
digung, die sich an der Struktur der Außenstelle orientiert und pro Semester
ausgezahlt wird. 
Der Stadt Zülpich steht ein Vorschlagsrecht zu. 
Ihre Bewerbung richten Sie daher bitte an die Stadt Zülpich, Markt 21, 53909
Zülpich (z. Hd. Herrn Preuß). Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung: 
 bei der Stadt Zülpich: Herr Preuß, Geschäftsbereichsleiter Bildung, 

Tel.: 02252/52-217
 bei der Kreis-VHS: Frau Saedler, stellv. Leiterin, Tel.: 02251/65074-17

Schiedsfrauen 
für den Schiedsamtsbezirk Zülpich

Schiedsfrau:
Frau Ingeborg Mahnke
In den Auen 12 b, 53909 Zülpich-Schwerfen, Tel.-Nr. 02252/3930

Stellvertretende Schiedsfrau (nur im Vertretungsfall):
Frau Jeannine Lehser
Linzenich, Ülpenicher Weg 24, 53909 Zülpich, Tel.-Nr. 02252/8356952

Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses können Grundstücksmarktbe-
richte gegen eine Gebühr von 30 € erworben werden. Auf Antrag durch die
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses schriftlich aufbereitete oder bereitge-
stellte Daten sind ebenfalls kostenpflichtig. Allgemeine Informationen und
Hinweise zum Gutachterausschuss des Kreises Euskirchen sind unter
www.gars.nrw.de/ga-kreis-euskirchen einsehbar.
Auskünfte: Tel. 02251/15-346 und 15-347.
Quelle: Kreis Euskirchen
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Musikschul-Zweckverband Schleiden lädt ein 
zum Tag der offenen Tür

Musikschule hautnah miterleben können alle zukünftigen Schüler und Musik-
freunde, wenn die Musikschule Schleiden als Schule der Städte und Gemeinden
Schleiden, Mechernich, Zülpich, Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall und
Nettersheim mit mehr als 1.350 Schülern am 21. April 2018 ihre Pforten zu
einem Tag der offenen Tür in den Räumen des Städt. Johannes-Sturmius-Gymna-
siums in Schleiden öffnet.
In der Zeit von 13.30 bis 17.30 Uhr wird dann die Möglichkeit eröffnet, das 
vielfältige Angebot der Musikschule kennenzulernen, oder einmal selber auszu-
probieren, welches das richtige Instrument für eine eventuelle Instrumental -
ausbildung sein könnte.
Angefangen bei den kleinsten Musikschülern, die mit großer Begeisterung den
Unterricht der „Musikalischen Eltern-Kind-Gruppe“ und der „Musikalischen
Früherziehung" vorstellen werden, finden Unterrichtsdemonstrationen aller
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Ein Protokoll des Terrorismus
Der renommierte Journalist Stefan Aust liest aus der vollständig 

überarbeiteten Neuauflage seines Bestsellers „Der Baader-Meinhof-
Komplex“ – Lit.Eifel-Lesung am Montag, 23. April, 19.30 Uhr, im

Hermann-Josef-Kolleg, Hermann-Josef-Straße 4, 53925 Kall-Steinfeld
Einer der renommiertesten Journalisten Deutschlands kommt in die Nordeifel:
Stefan Aust, 14 Jahre Chefredakteur des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“,
Gründer von „Spiegel TV“ und seit 2014 Herausgeber der Tageszeitung „Die
Welt“, wird am Montag, 23. April, 19.30 Uhr, aus seinem Werk „Der Baader-
Meinhof-Komplex“ lesen.
Bereits 1985 hat Aust das Buch veröffentlicht. Jüngst erschien eine fast 1000
Seiten starke erweiterte Neuauflage, in der Aust eine Fülle neuer Fakten präsen-
tiert. Ein Großteil dieser Enthüllungen ist erst durch die akribische Recherche
des 71-jährigen Journalisten ans Tageslicht gekommen. Neben neuem Fotomate-
rial wertete Aust eine Vielzahl neu aufgefundener und erst jetzt freigegebener
Ermittlungsakten sowie private Aufzeichnungen und Aussagen von Zeitzeugen
aus. Dadurch wird das Werk detaillierter und brisanter denn je.
Dabei ist „Der Baader-Meinhof-Komplex“ keine Anklageschrift, kein Plädoyer
eines Verteidigers und auch kein juristisches oder moralisches Urteil. Vielmehr
handelt es sich um ein Protokoll, eine Chronik der Ereignisse von Juni 1967, als
der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wurde, bis zum
„Deutschen Herbst“ 1977, als der Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer
entführt und ermordet wurde, die Lufthansa-Maschine „Landshut“ samt Passa-
gieren und Besatzung entführt und befreit wurden und sich RAF-Mitglieder im
Hochsicherheitstrakt von Stammheim das Leben nahmen.
Für die „Faz“ ist „Der Baader-Meinhof-Komplex“ ein „Klassiker der jüngeren
Geschichtsschreibung“, der Redakteur Michael Hesse vom „Kölner Stadt-Anzei-
ger“ bezeichnet es als „das bedeutendste Buch über die RAF“ und Carsten Tergast
vom „Büchermagazin“ nennt es das „Standartwerk der RAF-Geschichte“.
Stefan Aust wurde 1946 in Stade geboren. Seine journalistische Karriere begann
er 1966 als Redakteur bei „Konkret“ und den „St.-Pauli-Nachrichten“. Ab 1970
arbeitete er beim Norddeutschen Rundfunk, darunter 14 Jahre lang für das Fern-
sehmagazin Panorama. 1988 wurde er Chefredakteur des „Spiegel TV Magazins“,
1994 wurde er zum Chefredakteur des „Spiegel“ ernannt. Aust ist außerdem an
der N24 Media beteiligt und seit 2014 Herausgeber der „Welt“, deren Chefred-
akteur er 2016 kommissarisch war.
Der Journalist und Autor erhielt zahlreiche Preise, unter anderem den Adolf-
Grimme-Preis in Silber für „Spiegel TV“, die Goldene Feder, die Goldene Kamera.
„Der Baader-Meinhof-Komplex“ wurde 2008 vom Regisseur Uli Edel unter ande-
rem mit Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu und Johanna Wokalek verfilmt. Rund
2,5 Millionen Kinozuschauer hatte der für einen Oscar nominierten Streifen.
Der Eintritt zur Lesung kostet zwölf, ermäßigt sechs Euro. Weitere Informationen
und Vorverkaufsstellen gibt es im Internet unter www.lit-eifel.de.

pp/Agentur ProfiPress

Der Journalist Stefan
Aust liest am 
23. April, 19.30 Uhr,
in der Aula des
H e r m a n n - J o s e f -
Kollegs in Steinfeld
aus der erweiterten
Fassung seines Buchs
„Der Baader-Mein-
hof-Komplex“.

Foto: Privat

weiterführenden Instrumentalfächer statt. So sind neben den Holz- und Blechblä-
sern, den Streichern, Pianisten und Gitarristen natürlich auch die Schlagzeuger

und der Fachbereich Pop Musik live zu erle-
ben. Überdies stehen die Lehrer der einzelnen
Fachbereiche gerne für ein beratendes
Gespräch zur Verfügung.
Weitergehende Fragen lassen sich am Informa-
tionsstand der Musikschulverwaltung klären,
wo insbesondere Auskünfte zu den allgemeinen
Unterrichtsmöglichkeiten, zur Instrumentenbe-
schaffung und den Unterrichtsgebühren einge-
holt werden können.
In der Cafeteria wird neben Kaffee und Kuchen
zur Unterhaltung aller ein musikalisches
Rahmenprogramm geboten. 

©ehrenberg-bilder/Fotolia.com

Preiserhöhung übersehen? 
Bonus nicht bekommen? 

Jahresrechnungen für Strom und Gas genau prüfen
Produkte, die auf dem Weg vom Regal zur Kasse teurer werden? Im Supermarkt
wäre das kurios, bei Strom und Gas aber sind ähnliche Vorgänge gar nicht so
selten. Schließlich vergeht nach Wahl eines Tarifs meist ein Jahr bis zur ersten
Rechnung. In der Zeit kann nicht nur eine Bonuserwartung in Vergessenheit
geraten, sondern auch der Preis steigen. Kunden haben dann ein Sonderkündi-
gungsrecht. Das Problem: Nicht immer sind Preiserhöhungen gut erkennbar.
„Gerade wenn nur per E-Mail und in Online-Portalen kommuniziert wird, blei-
ben Mitteilungen leicht unter dem Radar der Kunden“, berichtet Monika Schiffer,
Leiterin Beratungsstelle in Euskirchen. Manche Anbieter setzen anscheinend auf
genau diesen Effekt. „Auch ein versprochener Bonus fehlt manchmal auf der
Jahresrechnung oder wurde falsch berechnet“, sagt Schiffer. Nicht selten musste
Sie sich in den letzten Jahren einschalten, damit Betroffene den vertraglich
vereinbarten Bonus erhielten. Das Überprüfen der Rechnung sei deshalb uner-
lässlich. Ihre wichtigsten Tipps dafür:
• Stimmt der Preis? Grundpreis und Preis pro Kilowattstunde müssen mit der

Vertragsbestätigung oder der jüngsten Mitteilung einer Preisänderung über-
einstimmen. Gibt es Abweichungen, ist Recherche angesagt: E-Mails durchfor-
sten, im Online-Portal nach Informationen zur Preisänderung forschen oder
beim Energieversorger eine Kopie der Mitteilung anfordern.

• Sind Garantien eingehalten? Wird es trotz Preisgarantie teurer, liegt das
meist an der Garantie selbst, die nicht alle Preisbestandteile umfasst. Hat der
Anbieter das vorab deutlich gemacht, ist rechtlich nichts zu beanstanden. Beim
Check, ob alle Versprechen erfüllt sind, sollte aber gleich der Sinn der ganzen
Garantie auf den Prüfstand: Auch wenn sie verlockend nach Sicherheit klingen
– eingeschränkte Preisgarantien haben keinen Mehrwert und sollten bei der
nächsten Tarifwahl außer Acht bleiben.

• Ist der Bonus richtig berechnet und ausbezahlt? Beim Anbieterwechsel
gibt es oft einen Bonus. Ein Sofortbonus wird in der Regel in den ersten Belie-
ferungsmonaten ausgezahlt, ein Neukundenbonus üblicherweise mit der ersten
Jahresabrechnung gutgeschrieben. Fehlt er oder wurde er falsch berechnet,
sollte beim Versorger nachgehakt und auf die Gutschrift bestanden werden.

• Sind die neuen Abschläge realistisch? Die neuen Monatsabschläge
müssen zum bisherigen Verbrauch passen. Realistische Werte erhält man so:
Zunächst die Zahl der Kilowattstunden auf der Jahresrechnung mit dem
aktuellen Preis pro Kilowattstunde malnehmen. Dann den sogenannten
Grundpreis für das ganze Jahr hinzurechnen. Zum Schluss die entstandene
Summe durch zwölf teilen.

• Was bezahlen Neukunden im gleichen Tarif? Mit dem eigenen Preis vor
Augen lässt sich in Online-Vergleichsportalen bequem ein Schnellcheck zu
aktuellen Alternativen machen. Sogar beim bisherigen Anbieter haben
Neukunden oft günstigere Preise als treue Vertragspartner. Auch wer einen
neuen Tarif beim selben Unternehmen angeboten bekommt, sollte hier skep-
tisch sein. Schon ein Anruf kann manchmal reichen, um bessere Konditionen
auszuhandeln – beim Preis und auch bei der möglichst kurzen Laufzeit.

• Lohnt sich ein Anbieterwechsel? Gibt es beim bisherigen Versorger kein
gutes Angebot, sollte ein Lieferantenwechsel geprüft werden. Eine Checkliste
hierzu gibt es unter www.verbraucherzentrale.nrw/checkliste-anbieterwechsel.

• Schlechte Erfahrungen teilen! Die Verbraucherzentrale NRW sammelt
unter kontakt@verbraucherzentrale.nrw Fälle von Anbietern, die Boni nicht
auszahlen oder Preiserhöhungen „verstecken“. Angenommen werden einge-
scannte Dokumente mit kurzer Fallschilderung und Kontaktdaten für Rück -
fragen. Eine Einzelfallberatung erfolgt auf diesem Weg allerdings nicht.

Konkrete Hilfe bei allen Fragen rund um die Energierechnung oder zum Lieferanten -
wechsel gibt es in der Beratungsstelle Euskirchen der Verbraucherzentrale NRW,
Wilhelmstraße 37. Termine können unter 02251 5064501 vereinbart werden.

Hier könnte 
Ihre Werbeanzeige 

stehen!
Anfragen bitte per Mail: 
sp@porschen-bergsch.de

Zuelpich_04_18.qxp_Zülpich_21-09  04.04.18  08:20  Seite 18



Amtsblatt für die Stadt

ZÜLPICH 19

Schulen
Elektroautos im Leistungskurs Chemie

des Franken-Gymnasiums 
in Zülpich

Im Leistungskurs Chemie wurde in diesem
Schuljahr gerade das Thema Batterien/Akku-
mulatoren behandelt. Akkumulatoren speziell
Lithium Ionen Akkus sind aber auch ein ganz
wichtiger Bestandteil von Elektroautos. 

Rufnummern bei Störungen 
& Notdienste

Störung von:              Ver- und                                    Störungsmeldung
                                  Entsorgungsunternehmen         an:
Strom                            Westnetz                                           0800/4112244
Straßenbeleuchtung   Westnetz                                           0800/4112244
Gas                                Westnetz                                           0800/0793427
                                      Regionalgas Euskirchen                   0800/3223222
                                                                                               02251/3222
                                                                                               (in der Dienstzeit)
Wasser                          Wasserleitungszweckverband der     02424/940222
                                      Neffeltalgemeinden (Füssenich, 
                                      Geich, Juntersdorf)
                                      Wasserleitungszweckverband 
                                      Gödersheim                                     02424/940222
                                      (Bürvenich, Eppenich, Langendorf)
                                      Verbandwasserwerk Euskirchen      02251/79150
                                      (alle übrigen Ortschaften)
Kanal                            Erftverband                                      02271/880
Telefon                         Telekom                                           0800/3302000
Weitere wichtige
Rufnummern:              Polizei / Notruf                               110
                                  Polizei Zülpich                                 02252/950169
                                      Polizei Euskirchen                           02251/7990
                                      Feuerwehr                                        112
                                      Informationszentrale 
                                      bei Vergiftungen                               0228/19240
                                      Ärztlicher Bereitschaftsdienst           116117
                                      Wilde Müllablagerungen                  02252/52238
                                                                                               (Stadt Zülpich)

Da Elektromobilität auch für Zülpich ein herausragendes Zukunftsthema ist,
hatte der Chemielehrer am Gymnasium, Herr Schneider, das Thema zusammen
mit Herrn Hegner, der sonst in der Aus- und Weiterbildung von Fahrlehrern tätig
ist, als praktische Anwendung von theoretischem Wissen in den Kurs zum
Abschluss integriert. In zwei Unterrichtsstunden konnten die Schüler mit Herrn
Hegner umfassend diskutieren und dabei ihr Wissen um neue Aspekte wie z. B.
die Ökobilanz eines Elektroautos oder die unterschiedlichen Lademöglichkeiten
von Akkus erweitern. Die Schüler zeigten ein hohes Interesse an dem Thema und
konnten sich natürlich auch mit detaillierten Kenntnissen aus den vorangegange-
nen Unterrichten beteiligen. Alle waren sich einig, dass man so ein Projekt bei
passender Gelegenheit wiederholen sollte, denn das Thema Elektromobilität wird
auch künftig einen hohen Stellenwert behalten.

Liebes Mitglied unseres Fördervereins,
zu Beginn des Jahres 2018 wünschen wir – der Vorstand
des Fördervereins – Ihnen alles Gute
für das Neue Jahr 2018.
Wie in jedem Jahr wollen wir in einer Mitgliederversammlung Rechenschaft able-
gen über das Vorjahr. Daher möchte ich Sie herzlich einladen 

zur Mitgliederversammlung des Fördervereins 
des Franken-Gymnasiums Zülpich e. V.

für

Montag, den 16. April 2018, 19:00 Uhr 
In die Verwaltung des Franken-Gymnasiums.

Als Tagesordnung ist vorgesehen
1  Entgegennahme und Besprechung der Berichte des Vorsitzenden und des

Kassierers
2  Bericht der Kassenprüfer
3  Entlastung des Vorstandes
4  Neuwahl der Kassenprüfer
5  Verschiedenes
Ich weise darauf hin, dass die Mitgliederversammlung laut § 6 der Satzung ohne
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist.
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Mitglieder an der Versammlung teilneh-
men könnten.
Mit freundlichem Gruß 
gez. Ihr Hans Peter Wirtz (Vorsitzender)
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„Klein mit groß – ganz famos“
Ausstellung mit Graphiken von Wolf Erlbruch in der KGS Ülpenich

Das Forum der KGS Ülpenich war zur Ausstellungseröffnung am 7. März gut
besucht. Viele Eltern, Kinder und Freunde der KGS Ülpenich waren erschienen.
Sogar der Bürgermeister hatte sich Zeit genommen.

Die Gäste wurden vom Schulchor begrüßt und von der Kunsthistorikerin und
Museumspädagogin Anke von Heyl in die Ausstellung eingeführt. Anschließend
blieb noch Zeit um die Graphiken des vielfach preisgekrönten Künstlers und
Illustrators Wolf Erlbruch zu bewundern. Aber auch der Büchertisch mit zahlrei-
chen-Büchern des Illustrators fand Anklang. Eine der Betrachterinnen brachte es
auf den Punkt: „Jedes der Bilder löst gleich etwas in mir aus. Sie bringen mich
zum Schmunzeln. Oft erkenne ich mich oder vertraute Situationen darin wieder“. 
Für die Besucher, die Kinder und Lehrerinnen der KGS Ülpenich ist diese Ausstel-

Kuschelinsel für die Fischgruppe
Der Förderverein hat es mal wieder geschafft unsere
Kinder glücklich zu machen. Ein langersehnter
Wunsch war es, für die Gruppe ein Kuschelsofa zum
Lesen anzuschaffen.
Es gab keinen gemütlichen Platz in der Gruppe um
sich ein Bilderbuch anzuschauen.
Der Förderverein machte es möglich, dass innerhalb von kurzer Zeit eine
Kuschelinsel gespendet wurde.

Einladend und farbenfroh steht die Kuschelinsel nun im Gruppenraum und ist
der schönste und wichtigste Ort zum Verweilen.
Die Kinder genießen es mit Freunden und Erzieherinnen
in Ruhe spannende Geschichten zuhören.
Herzlichen Dank an den Förderverein.
Kita St. Peter

Kindergärten

Die KGS Sinzenich auf „Zeitreise“
In der Woche vom 5. März begaben
sich die SchülerInnen der Grundschule
Sinzenich im Rahmen der jahrgangs-
übergreifenden Projektwoche auf die
Suche nach der Vergangenheit. Jedes
Kind konnte an einem von sechs span-
nenden Projekten zum Thema „Zeit-
reise“ teilnehmen. Ob Mittelalter, Indi-
aner, „Flower Power“, die Zeit der
Eltern und Großeltern, die Geschichte
der Fliegerei und sogar die Geschichte
des Mülls – es wurde gebastelt, gebaut,
experimentiert, gemalt, getöpfert und
getanzt, was das Zeug hielt. Für die Abschlusspräsentation am Ende der Woche
entstand eine bunte und interessante Ausstellung, bei der man Kunstwerke
bestaunen, Versuche durchführen, selbst gebaute Spiele spielen, Plakate lesen
oder sich musikalisch unterlassen lassen konnte. 

Kinder und Lehrerinnen freuten sich nach dieser besonderen Schulwoche über
die vielen begeisterten Eltern und Großeltern, die an diesem Vormittag in der
Schule erschienen waren, um sich die Arbeit unserer SchülerInnen anzusehen. 

lung eine besonders schöne
Möglichkeit der Begegnung mit
Kunst. In zahlreichen Kinder-
führungen wurde den Kindern
während der weiteren Ausstel-
lungsdauer ein altersgemäßer
Zugang zu den Bildern ermög-
licht. 
Die Ausstellung, die am 21.3.
endete, wurde durch die
Kooperation mit dem Katholi-
schen Bildungswerk für den
Kreis Euskirchen, das durch seinen Leiter Herrn Apel vertreten wurde, ermög-
licht. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön!

„Leben auf dem Land“

Seit zwei Monaten ging es nun im katholischen Kindergarten St. Stephanus
in Bürvenich tierisch zur Sache. Anlässlich des Projektes lernten die Kinder alles
rund um den Bauernhof kennen. Zu Beginn wurden die typischen Bauernhoftiere
wie Kuh, Schwein, Schaf und Huhn ausführlicher besprochen und somit das
Sachwissen der Kinder erweitert.
Auch die Kindergarteneltern zeigten großes Engagement zu unserem Projekt und
luden uns auf ihren Hof ein, sodass die Kinder schon erste Stallluft schnuppern
konnten. Des Weiteren hatten wir sogar ein leben diges „Anschauungsobjekt“ in
Form eines Huhns im Kindergarten zu Besuch. Somit wurde der Morgenkreis natür-
lich noch interessanter für die Kinder.
Beim kreativen Gestalten verwandelte sich im Laufe des Projektes der Kindergar-
ten zu einem großen Stall, in dem sich die vier bekannten Bauernhoftiere wieder
fanden.
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Erste Feldarbeit Erfahrun-
gen konnten die Kinder in
kleiner Form beim Kresse
säen sammeln. Die Kinder
lernten zum einen was eine
Pflanze zum leben benötigt
und zum anderen lernten sie
auch Verantwortung für ein
kleines Lebewesen zu
tragen.
Vor allen Dingen war für
die Jungen das Thema
l andwir t scha f t l i che
Fahrzeuge spannend.
Zudem die Kinder eine
ganze Woche lang Spielzeug Traktoren, Mähdrescher, Güllewagen etc. von
zuhause mitbringen durften.
Abschluss des Projektes war ein Ausflug zu einem Erlebnisbauernhof sein.

10-jähriges Museumsjubiläum
Die Römer erobern Zülpich

Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur feiern das 
10-jährige Bestehen mit einem Musikfest und einem Römerspektakel

1929 wurden sie entdeckt: Die besterhaltene Thermenanlage aus römischer Zeit
nördlich der Alpen. Fast 80 Jahre später wird darüber das hochmoderne
Museum für Badekultur errichtet, welches in diesem Jahr das 10-jährige Beste-
hen feiert. Hundertausende Besucher, fast 30 Sonderausstellungen und hunderte
Workshops zum Thema Badekultur und Römer zählt die Bilanz der Römerther-
men Zülpich – Museum der Badekultur.
Am 29. August 2008 wurde der vom Zülpicher Architekten Markus Ernst entwor-
fene Museumskomplex feierlich eröffnet. „Die Entwicklung des Mühlenbergs mit
dem Bau des Museums hat zu einer massiven Steigerung der städtebaulichen
Qualität geführt“, berichtet Museumsleiterin Dr. Iris Hofmann-Kastner, die 2005
die Projektleitung zur Umsetzung des Museums übernommen hat.
Für das Jubiläum hat das Museum zwei Sonderveranstaltungen geplant. Musika-
lisch wird es am Sonntag, 6. Mai, rund um die Römerthermen und die Kirche St.
Peter. In Kooperation mit Kantor Holger Weimbs wird ein abwechslungsreiches

Programm aus Chören von Kirche und Schulen sowie Musikzügen aus Zülpich
den Mühlenberg erklingen lassen. Den Höhepunkt des musikalischen Tages
bildet das Konzert des NRW Kinderorchesters ab 18 Uhr. Im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Konzert in der Remise“ treten die begabten Nachwuchskünstler
unter der Leitung von Andreas Fellner im Wallgraben auf.
Am 25. und 26. August erobern die Römer Zülpich. Beim „Römerspektakel Tolbi-
acum“ verwandelt die Römercohorte Opladen den Wallgraben in ein Römerlager.
Legionäre, Gladiatoren, römisches Handwerk, Musik und gastronomische 
Highlights aus römischen Rezeptbüchern versetzen die Besucherinnen und Besu-
cher in vergangene Zeiten. Rund um die Römerthermen bieten befreundete LVR-
Kulturinstitutionen ein aktionsreiches Mitmachprogramm für Klein und Groß an.
Eintrittspreise:
Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei!
Dauerausstellung
Erwachsene: 4,00 Euro
Schwerbehinderte, Studierende, Auszubildende: 3,00 Euro
Erwachsenen-Gruppen ab 15 Personen: 7,00 Euro
Jahreskarte Erwachsene: 12,00 Euro
Sonderausstellung
Erwachsene: 2,00 Euro
Schwerbehinderte, Studierende, Auszubildende: 1,50 Euro
Erwachsenen-Gruppen ab 15 Personen: 1,50 Euro
Kombiticket Dauerausstellung und Sonderausstellung
Erwachsene: 5,00 Euro
Schwerbehinderte, Studierende, Auszubildende: 4,00 Euro
Erwachsenen-Gruppen ab 15 Personen: 4,00 Euro
Besucheradresse:
Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur
Andreas-Broicher-Platz 1, 53909 Zülpich
Kontakt:
Tel. 02252 /8 38 06-0, info@roemerthermen-zuelpich.de
http://www.roemerthermen-zuelpich.de/

Klassiker der Filmgeschichte
Am 13.04.2018, um 19 Uhr 

in den Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur 
Kostenlos, nur Getränke
Gezeigt wird der deutsche Musikdrama-Klassiker 
aus dem Jahre 1930!

Leckereien aus der DDR 
Familienkochworkshop

Am Sonntag, 15.04.2018, 11-13 Uhr
In den Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur

Kochen sie anlässlich unserer Sonderausstellung
„Nackte Tatsachen. Baden in Ost und West“ Leckereien
aus der DDR. Soljanka, Letscho, Quarkkeulchen und
eine ganz besondere „Jägerschnitzel“ stehen auf dem
Speiseplan. Lassen Sie sich überraschen!
Kosten: 15 € Erwachsene | 11 € Kinder | Familienpreis
(1 Erwachsener und 1 Kind) 20 €. Preise inkl. Material-
kosten. 
Anmeldung unter 02252-838060 
oder in-fo@roemerthermen-zuelpich.de

Vortrag 
„Römisches Siedlungsleben im Herzen Zülpichs“

Am Donnerstag, den 19.04.2018 um 19 Uhr
In den Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur

Vorgetragen werden Ergebnisse
der Innenstadtgrabung im Sommer
und Herbst 2017 auf dem Erweiter-
ungsgebiet der Geriatrie. Im Zuge
dieser archäologischen Baubeglei-
tung konnten Siedlungsbefunde wie
römische Bebauungsreste, Brunnen
und Brandgräber des späten 2. Jahr-

hunderts dokumentiert werden. Auch im späten Mittelalter wurde dieses Areal
genutzt, wie weitere Brunnenbefunde zeigen. 
Darüber hinaus werden auch Besonderheiten im Bestattungsritual und außerge-
wöhnliche Grabbeigaben Gegenstand des Vortrags sein.

Kostenlos
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N O T R U F N U M M E R N !

Der ambulante ärztliche Notfalldienst ist unter 116117 (kostenlose
Rufnummer) zu erreichen. In akuten, lebensbedrohlichen Notfällen –
Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr erreichen Sie Hilfe unter der Telefon-Nr.:
112 oder 02251/5036.
Der Notdienst der Zahnärzte kann unter 01805-986700 abgefragt werden.

Die nächstgelegene notdienstbereite Apotheke erfragen Sie unter 
Telefon-Nr. 0800-0022833 (kostenlos) oder vom Handy: 2 2833 (69 ct./min).

Weitere Infos zum Notdienst erhalten Sie unter www.aponet.de

Notdienstplan der Apotheken
Freitag, 6. April 2018
City Apotheke, Neustraße 34, 53879 Euskirchen, 02251/52042
Ahorn-Apotheke, Valencienner Str. 134, 52355 Düren (Gürzenich), 02421/968800
Samstag, 7. April 2018
Adler-Apotheke, Bahnstr. 31, 53894 Mechernich, 02443/901009
Bären-Apotheke, Kaiser-Wilhelm-Pl. 2, 53919 Weilerswist (Lommersum), 02251/74422
Sonntag, 8. April 2018
Apotheke am Münstertor, Münsterstr. 33, 53909 Zülpich, 02252-8384590
Mühlen-Apotheke, Raiffeisenplatz 10, 53881 Euskirchen (Stotzheim), 02251/63443
Montag, 9. April 2018
Apotheke am Winkelpfad, Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen 
(Innenstadt), 02251/2696
Apotheke am Markt, Graf-Gerhard-Str. 5, 52385 Nideggen, 02427 1261
Dienstag, 10. April 2018
Linden-Apotheke, Zum Markt 1, 53894 Mechernich, 02443/4220
Schwanen-Apotheke, Grüngürtel 25, 52351 Düren, 02421/931010
Mittwoch, 11. April 2018
Burg-Apotheke im REWE Markt, Kölner Str. 133, 53894 Mechernich (Kommern),
02443/911919
Burg-Apotheke, Zülpicher Str. 30, 52385 Nideggen, 02427/902244
Donnerstag, 12. April 2018
Glück-Auf-Apotheke, Rathergasse 6, 53894 Mechernich, 02443/48080
Kreuz-Apotheke, Hauptstr. 7, 52372 Kreuzau, 02422/94000
Freitag, 13. April 2018
Land-Apotheke, Luxemburger Str. 27, 50374 Erftstadt (Erp), 02235/956331
Apotheke am Bahnhof, Veybachstraße 18, 53879 Euskirchen, 02251/2019
Samstag, 14. April 2018
Kolping-Apotheke, Kolpingstr. 3, 53894 Mechernich, 02443/2454
Lambertus-Apotheke, Kuchenheimer Str. 117, 53881 Euskirchen (Kuchenheim),
02251/3286
Sonntag, 15. April 2018
Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642
Citrus-Apotheke, Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/79140
Montag, 16. April 2018
Adler-Apotheke, Münsterstr. 7, 53909 Zülpich, 02252/2348
Martin-Apotheke, Berliner Str. 46, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/3530
Dienstag, 17. April 2018
Martin-Apotheke, Kölnstr. 55, 53909 Zülpich, 02252/6662
Bollwerk-Apotheke, Kälkstr. 22-24, 53879 Euskirchen, 02251/51285
Mittwoch, 18. April 2018
Annaturm-Apotheke, Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/4311
Apotheke im Erftstadt-Center, Am Holzdamm 5, 50374 Erftstadt (Liblar),
02235/42109
Donnerstag, 19. April 2018
Südstadt-Apotheke, Gottfried-Disse-Straße 48, 53879 Euskirchen, 02251/1293880
Burg-Apotheke, Zülpicher Str. 30, 52385 Nideggen, 02427/902244
Freitag, 20. April 2018
Post-Apotheke, Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660 
Apotheke am Markt, Graf-Gerhard-Str. 5, 52385 Nideggen, 02427 1261

Samstag, 21. April 2018
Apotheke am Winkelpfad, Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen (Innenstadt),
02251/2696
Linden-Apotheke, Zum Markt 1, 53894 Mechernich, 02443/4220
Sonntag, 22. April 2018
Apotheke am Bahnhof, Veybachstr. 18, 53879 Euskirchen(Innenstadt), 02251/2019
Zehnthof-Apotheke, Zehnthofstr. 58, 52349 Düren, 02421/13566
Montag, 23. April 2018
Burg-Apotheke im REWE Markt, Kölner Str. 133, 53894 Mechernich
(Kommern), 02443/911919
City Apotheke, Neustraße 34, 53879 Euskirchen, 02251/52042
Dienstag, 24. April 2018
Glück-Auf-Apotheke, Rathergasse 6, 53894 Mechernich, 02443/48080
MAXMO-Apotheke, Am Ellernbusch 22, 52355 Düren, 02421/223250
Mittwoch, 25. April 2018
Adler-Apotheke, Bahnstr. 31, 53894 Mechernich, 02443/901009
Burg-Apotheke, Talstr. 1A, 50374 Erftstadt (Friesheim), 02235/71412
Donnerstag, 26. April 2018
Martin-Apotheke, Berliner Str. 46, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/3530
Apotheke am Kreiskrankenhaus, Stiftsweg 17, 53894 Mechernich, 02443/904904
Freitag, 27. April 2018
Adler-Apotheke, Gereonstr. 135, 52391 Vettweiß, 02424/7130
Lambertus-Apotheke, Kuchenheimer Str. 117, 53881 Euskirchen (Kuchenheim),
02251/3286
Samstag, 28. April 2018
Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642
Rotbach Apotheke, Bonner Str. 54-56, 50374 Erftstadt (Lechenich), 02235/76355
Sonntag, 29. April 2018
Kolping-Apotheke, Kolpingstr. 3, 53894 Mechernich, 02443/2454
Neffeltal-Apotheke, Marktplatz 7, 52388 Nörvenich, 02426/4067
Montag, 30. April 2018
Millennium-Apotheke, Roitzheimer Str. 117, 53879 Euskirchen (Innenstadt),
02251-124950
Victoria-Apotheke, Bahnhofstr. 6, 52372 Kreuzau, 02422/94080by 
Kurzfristige Änderungen des Notdienstes sind möglich! Erfragen Sie den aktuellen
Apotheken notdienst: Tel.-Nr. 0800 - 00 22833 (kostenlos) oder vom Handy: 22 8 33. 
Den aktuellen Notdienstplanfinden Sie auch unter: www.Martin-Apo.com. Arztrufzentrale
für den ärztlichen Notdienst/Bereitschaftsdienst: 116-117. 
In akuten, lebens bedrohlichen Fällen = Rettungswagen. Notarzt, Feuerwehr erreichen Sie
Hilfe unter der Tel.-Nr. 112 oder 02251 - 5036. 
Notdienst der Zahnärzte: Tel.-Nr. 01805 - 98 67 00 

Notdienst

Tierärztlicher Notdienst
7.4. Praxis Istemi
8.4. Praxis Kannengießer, Kall, Tel. 02441-1793
14./15.4. Praxis Rüsing
21.4. Praxis Junker, Hellenthal-Wollenberg, Tel.: 02482-1760
22.4. Praxis Kanzler
28/29.4. Praxis Lott-Letzner u. Letzner

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgebereich Zülpich
Gottesdienste an den Wochenenden vom 07.04.2018 bis 04.05.2018 

im Seelsorgebereich Zülpich
Samstag, 07. April                                                
09.00 Uhr  Muldenau                                                    Hl. Messe
17.00 Uhr  Zülpich, Enzen u. Bessenich                        Sonntagvorabendmesse
18.30 Uhr  Schwerfen u. Nemmenich                            Sonntagvorabendmesse
Sonntag, 08. April                                                
08.00 Uhr  Hoven                                                          Hl. Messe
09.30 Uhr  Wollersheim *, 
                  Dürscheven u. Kloster Marienborn              Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich*, Sinzenich u. Wichterich               Hl. Messe 
18.30 Uhr  Füssenich                                                    Hl. Messe
Samstag, 14. April                                                
09.00 Uhr  Dürscheven                                                 Hl. Messe
17.00 Uhr  Zülpich, Lövenich u. Juntersdorf                 Sonntagvorabendmesse
18.30 Uhr  Schwerfen u. Bürvenich                               Sonntagvorabendmesse
Sonntag, 15. April                                                
08.00 Uhr  Hoven                                                          Hl. Messe
09.30 Uhr  Nemmenich*,Embken*, 
                  Langendorf u. Kloster Marienborn              Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich, Wichterich, Ülpenich u. Sinzenich*  Hl. Messe
18.30 Uhr  Füssenich                                                    Hl. Messe
Samstag, 21. April                                                
09.00 Uhr  Langendorf                                                  Hl. Messe
17.00 Uhr  Zülpich u. Oberelvenich                              Sonntagvorabendmesse
18.30 Uhr Schwerfen, Merzenich u. Nemmenich           Sonntagvorabendmesse 
Sonntag, 22. April                                                
08.00 Uhr  Hoven                                                          Hl. Messe 
09.30 Uhr  Bürvenich*, Ülpenich*, 
                  Wollersheim u. Kloster Marienborn             Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich, Wichterich u. Enzen*                     Hl. Messe 
                  18.30 Uhr Füssenich                                   Hl. Messe 
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Samstag, 28. April                                                
09.00 Uhr  Merzenich                                                   Hl. Messe
17.00 Uhr  Zülpich, Lövenich u. Muldenau                   Sonntagvorabendmesse
18.30 Uhr  Schwerfen u. Bürvenich                               Sonntagvorabendmesse
Sonntag, 29. April                                                
08.00 Uhr  Hoven                                                          Hl. Messe
09.30 Uhr  Embken, Rövenich u. Kloster Marienborn   Hl. Messe
11.00 Uhr  Zülpich, Wichterich u. Ülpenich                  Hl. Messe
18.30 Uhr  Füssenich                                                    Hl. Messe
Samstag, 05. Mai                                                  
09.00 Uhr  Rövenich                                                     Hl. Messe
17.00 Uhr  Zülpich, Enzen u. Bessenich                        Sonntagvorabendmesse
18.30 Uhr Schwerfen, Muldenau u. Nemmenich            Sonntagvorabendmesse
Sonntag, 06. Mai                                                  
08.00 Uhr  Hoven                                                          Hl. Messe
09.30 Uhr  Wollersheim, Füssenich, 
                  Sinzenich u. Kloster Marienborn                 Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich, Niederelvenich u. Dürscheven       Hl. Messe 
                                                                                      *Erstkommunionfeiern
Die weiteren Gottesdienste an den Werktagen und in den Pfarreien mit einem
vierwöchigen Samstag-, Sonntagrhythmus entnehmen Sie bitte den aktuellen
Pfarrmitteilungen, die in allen Pfarrkirchen ausliegen oder unserer homepage
www.pfarrverband-zuelpich.de  

Ev. Christus-Kirchengemeinde Zülpich 
08.04.  Gottesdienst, parallel Kindergottesdienst , 10 Uhr
15.04.  Konfirmation, 10 Uhr
22.04.  Gottesdienst mit Begrüßung der neuen Konfirmanden, 10 Uhr
29.04.  Gottesdienst, 10 Uhr
06.05.  Gottesdienst mit Abendmahl, 10 Uhr
Seniorenkreis:                    montags von 14.30-16.30 Uhr
Kinderchor:                         donnerstags von 15.30-16.30 Uhr
Kirchenchor:                       donnerstags von 19.30-21.30 Uhr
Bläserchor:                          mittwochs von 20-21.30 Uhr
Töpfern für Kinder:           mittwochs von 15.30-17 Uhr
Töpfern für Erwachsene:  mittwochs von 9-11 Uhr
CVJM: Gruppen für Kinder und Jugendliche (Tel. 02252 2771)
Informationen bei Patrick Kisselmann, info@cvjm-zuelpich.de
Ev. Öffentl. Bücherei, Frankengraben 41, Tel. 02252/8365444
Di. 14.30-16.30 Uhr und Do. 15.30-19 Uhr und Sonntags nach dem Gottesdienst
(bis 12 Uhr) In den Ferien nur donnerstags und sonntags
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Konfirmandinnen und Konfirmanden der Ev. Christuskirche Zülpich
am Sonntag, den 15. April 2018

Linus Beneke aus Zülpich; Joana-Sophia Drexelius aus Rövenich; Jan-Phillip
Hampel aus Zülpich, Leon Hasir aus Oberelvenich; Leon Hoffmann aus Dürscheven;
Angelique Krieg  aus Langendorf; Jannik Lohr aus Ginnick; Tobias Niemer aus
Juntersdorf; Fabian Ruskowski aus Zülpich; Aleah Stefer aus Zülpich; Kiara
Straub aus Enzen; Leon Sonnenschein aus Bessenich; Fionn Türk aus Zülpich; 
Nachholtermin Krimilesung!
Am Freitag, den 27. April um 19.30 Uhr liest Frau Antonia Pauly aus
Ihren Krimi „Lügenblau“. Sie nimmt uns mit in den Sommer voll mit Korrup-
tion, Rache und Konkurrenzkampf. Der Eintritt ist frei(willig). Wegen des
begrenzten Platzes, bitten wir um Anmeldung in der Bücherei unter der Email 
ev-buecherei-zuelpich@t-online.de oder telefonisch während unserer Öffnungs-
zeiten.
Kleidersammlung für Bethel
Wir sammeln wieder Spenden gut erhaltener Kleidungsstücke vom 25. April bis
zum 02. Mai 2018.
Die Annahme ist von 9.00 bis 12.30 Uhr im Gemeindezentrum.

Termine 2018 der Gemeinde Gottes
Herrlichkeit in Zülpich

Verein/Institution: Gemeinde Gottes Herrlichkeit
Ort:                        Zülpich, Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche
Bezeichnung:        Gottesdienst (jeden Sonntag)
Beginn:                  11:00 Uhr
Ende:                     13:00 Uhr
Ort:                        Zülpich, Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche
                               2. Obergeschoss
Bezeichnung:        Gebetsabend (jeden Freitag)
Beginn:                  19:30 Uhr
Ende:                     23:00 Uhr
Ansprechpartner: Antonina Boltersdorf, Tel. 02424/1842

Vereinsmitteilungen
Zwischenbericht zum Neubau 

des Schützenhauses der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft
Bürvenich 1848 e.V.

Die Bürvenicher Schützen machen es vor!
Trotz aller Rezessionen und Schwierigkeiten bei der heutigen ehrenamtlichen
Vereinsarbeit baut die Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Bürvenich ein
neues Schützenhaus auf ihrem Schützenplatz.

Erst im Frühjahr 2017 erfuhr die Schützenbruderschaft, dass sie den bisherigen
Schießstand bei der Haus Lebenshilfe aufgrund des Eigenbedarfs der HPZ an den
Räumlichkeiten nicht mehr nutzen kann. Es musste also schnell gehen; Schützen
ohne Schießen? – das geht nicht.

Planung, Bauantrag und einige behördliche Abstimmungen wurden innerhalb
kurzer Zeit auf den Weg gebracht und getätigt. 
Bei einer Vorstellung des Projektes im Stadtrat traf die Bruderschaft auf durch-
weg positive Reaktionen und die Stadt in Person von Bürgermeister Ulf Hürtgen
sicherte den Schützen ihre größtmögliche Hilfestellung zu.
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Die Abrissarbeiten der alten Gebäude begannen im August 2017. Hierbei wurden
das alte Holzhaus und der alte Jugendcontainer zur Lebenshilfe zum dortigen
Gebrauch transportiert. Die alten Toilettenanlagen wurden komplett abgerissen.
Mit dem Neubau starteten die Schützen Anfang September. Teilweise waren bis zu
25 Personen im Einsatz. Insgesamt beteiligten sich bisher 62 Schützen in allen
Altersstufen von 9 bis 85 Jahren am Bau. Eine beispielhafte große Beteiligung.
Das spricht für eine hohe Akzeptanz des Neubaus und eine sehr gute Kamerad-
schaft innerhalb der Bruderschaft. Das Schützenhaus ist mittlerweile (in nur acht
Monaten!) fast fertig. Der Außenputz und die Anpassung der Außenanlagen
müssen noch hergestellt werden.
Bauliches:
Das neue Schützenhaus hat eine Größe von 16,50 m x 11,50 m. Im Innenbereich
befinden sich ein Gastraum mit Theke und einem integrierten Luftgewehrstand,
welcher durch eine mobile Trennwand bei Bedarf geöffnet werden kann, eine
kleine Küche und ein Aufenthaltsraum für die Jungschützen. Das Ganze im
gemütlichen „Hüttenstyle“ mit einem sichtbaren Dachstuhl, Eichenboden und
Kaminofen. Wichtiger Bestandteil sind ausreichend große Toilettenanlagen, die
beim alljährlichen Schützenfest genutzt werden können.
Am 10. Juni 2018 wird das Schützenhaus feierlich eingeweiht. Dann hat die
Bruderschaft einen Kraftakt hinter sich und verfügt über eine neue Heimat. Alles
ehrenamtlich mit Unterstützung der Stadt Zülpich!
Ein Bericht über die feierliche Einweihung erfolgt demnächst an selber Stelle.

AH vom SV Kelz holt den Sieg 
beim TuS-Chlodwig-Hallencup

Die Altherrenabteilung des TuS Chlodwig Zülpich richtete am 03.03.2018 in der
Dieter-Pritzsche-Halle das diesjährige Fußballturnier für Altherrenmannschaften
aus.  Insgesamt gingen 4 Mannschaften an den Start. Am Ende der spannenden
und fairen Wettkämpfe konnte sich das Team vom SV Kelz den Sieg knapp vor der
Mannschaft des SC Enzen-Dürscheven sichern. Dritter wurde die Vertretung des
TuS Chlodwig vor der Mannschaft der Stadtverwaltung. Für das leibliche Wohl
war während und nach den Spielen bestens gesorgt. Die Organisatoren bedanken
sich auch an dieser Stelle nochmals bei allen beteiligten Spielern, Schiedsrich-
tern und Helfern für diesen sehr gelungenen Nachmittag im Sinne des Sports.

FOTO: ©TuS Chlowig Zülpich

TuS Chlodwig Zülpich sucht Nachwuchs
bei den Bambini

Unsere neuformierte Bambinimannschaft, die überwiegend aus Minibambini
besteht, wird seit Januar von Lennart Paffendorf und Karl Eisner betreut. Bis zum
Engelmanncup wurde das Team von Rudi Moj betreut, der aber aus privaten
Gründen sein Traineramt ruhen lässt. Ein erstes Freundschaftsspiel wurde schon
gegen die Mannschaft der SG Voreifel mit Erfolg absolviert. An diesem Tag bekam

unsere Bambinitruppe einen neuen Trikotsatz mit der Aufschrift des neuen
Kindergartens an der Chlodwigstraße von Familie Grosser spendiert. Herzlichen
Dank an die Eheleute Grosser. Unser Jugendvertreter und Trainer Lennart Paffen-
dorf bedankte sich bei Frau Grosser mit einem kleinen Geschenk. Wenn die Trai-
ner weiter so mit den Kleinen arbeiten, werden wir in der Zukunft noch viel Spaß
an der Truppe haben. Unsere kleinen Kicker trainieren bis zum 06.04.2018
immer freitags von 16.30 – 17.30 Uhr in der Sporthalle an der Blayer Straße. Ab
dem 09.04.2018 findet das Training montags und donnerstags von 17.00 Uhr –
18.00 Uhr auf dem Rasenplatz statt.

Wir suchen weitere Bambinispieler und das Trainerteam freut sich über einen
Besuch zum Schnuppertraining. 

6. Grundschulen–Handball–Turnier 
des TuS Chlodwig Zülpich

Auch in diesem Jahr richtete die Handballabteilung des TuS Chlodwig Zülpich in
Kooperation mit dem Schulamt des Kreises Euskirchen wieder ein Turnier für
Dritt- und Viertklässler der Grundschulen des Kreises aus.

Teilgenommen haben insgesamt 7 Grundschulen (GGS Kuchenheim, KGS
Kommern, GGS Wichterich, KGS Lückerath, Chlodwigschule Zülpich, KGS Sinze-
nich und die KGS Ülpenich) mit 12 Mannschaften.
Die Dieter-Pritzsche-Halle war prall gefüllt, gute Laune, Spaß aber vor allem Fair
Play standen wie jedes Jahr absolut im Vordergrund.
Nach einem gemeinsamen Aufwärmen wurden schnell die ersten Spiele angepfif-
fen. Alle Spieler waren hochmotiviert und wollten zeigen was sie in den vergan-
genen Monaten in den Handball-AG´s der Grundschulen gelernt hatten. 
Gespielt wurden insgesamt vier Runden im Schweizer System. 
Letztlich konnte sich die 1. Mannschaft der GGS Kuchenheim durchsetzen und
sich den Turnier Sieg sichern. Zur Siegerehrung erhielten alle teilnehmenden
Spieler eine Urkunde, jede Mannschaft einen Handball (gestiftet vom Handball-
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kreis BES) für den Schulsport und die erst bis viert platzierten Mannschaften
zusätzlich einen vom Kreis Euskirchen gestifteten Pokal sowie eine Medaille.  
Es war auch in diesem Jahr ein Tag voller Emotion, Motivation, Ehrgeiz und letzt-
lich Stolz für alle Teilnehmenden und Helfer.
Die Handballabteilung des TuS Chlodwig Zülpich bedankt sich bei allen frei -
willigen Helfern der Herrenmannschaft – sowie bei den Jungs und Mädels der 
B-Jugend für die Planung, Organisation und den Auf- und Abbau.
Ein weiterer, ganz herzlicher Dank gilt den Sponsoren der Kreissparkasse Euskirchen
und der Sparda Bank. 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2019!

Neue Gürtelfarben beim TuS Chlodwig
Zur ersten Kupprüfung im Jahr 2018 traten 10 Sportlerinnen und Sportler der
Taekwondo-Abteilung des TuS Chlodwig Zülpich an. Als Prüfer bewertete Klaus
Ermler (7. Dan) objektiv die einzelnen Prüfungsbereiche. Neben der Abfolge von
einzelnen Grundtechniken, der Demonstration von Selbstverteidigungstechniken,
dem Freikampf oder der technisch-taktischen Aufgabenstellung an Pratzen
musste auch der Bruchtest von den höheren Kupgraden gezeigt werden. Insge-
samt zeigten die meisten der angetretenen Aspirant(inn)en solide und gute Leis-
tungen. 

Bestanden haben:
Celine Sorg (weiß-gelber Gürtel), Tiffany und Jessica Stuart (beide gelber
Gürtel), Felix Bunk, Miriam Zarhloul (beide gelb-grüner Gürtel), Melina Beek
(blauer Gürtel), Lena Zander (blau-brauner Gürtel), Hannah Rottmann, Max
Küpper (braun-schwarzer Gürtel)
Prüfungbeste: Hannah Rottmann
Der Vorstand und das Trainerteam beglückwünscht die Prüflinge zum neuen
Gürtelgrad.

30 Jahre Quirinusritt in Zülpich
Der Reit- und Fahrverein Zülpich e.V. ließ die nach dem Krieg in Vergessenheit
geratene Zülpicher Tradition, zu Ehren des hl. Quirinus, Pferd und Reiter zum
Quirinusfest am 01. Mai segnen zu lassen, im Jahre 1988 wieder aufleben.
Die Verehrung des hl. Quirinus ist in Zülpich sehr alt. Bereits im 17. Jahrhundert
wird über eine Prozession zu Ehren des hl. Quirinus, Schutzpatron der Pferde,
berichtet.
Am Quirinusbrunnen vor dem Heimatmuseum fand die Segnung des Weihwas-
sers statt, welches dann in Wannen neben dem Brunnen zur Segnung der Pferde
aufgestellt wurde. Das Weihwasser sollte aber nicht nur die Pferde vor Krankheit
bewahren, sondern auch die Bewohner der Bauernhöfe und deren Tiere vor
Krankheit schützen. Deshalb nahmen die Bauern das Weihwasser im Anschluss
in Flaschen mit nach Hause.
Diesen Brauch hat der Zülpicher Geschichtsverein aufgegriffen und verteilt nach
der Segnung von Pferd und Reiter durch die Geistlichen der Pfarre St. Peter
Zülpich Fläschchen mit Weihwasser an die Reiter.
Zum 30jährigen Jubiläum findet, wie in den Jahren zuvor, die Segnung am 01.
Mai 2018 um 16:30 Uhr auf dem Platz zwischen der Landesburg und der Pfarr-
kirche St. Peter statt. Wir treffen uns auf der Reitanlage Becker und reiten
gemeinsam zur Kirche. Nach der Segnung geht es gemeinsam wieder zurück zur
Reitanlage. Abritt ist um 15:45 Uhr.
Der Reit- und Fahrverein Zülpich würde sich freuen, wenn auch nicht dem Verein
angehörende Pferde und Reiter die alte Tradition unterstützen und an dieser
Prozession teilnehmen würden. Auch sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Zülpich eingeladen, an der Segnung teilzunehmen.
Anmeldungen von Pferd und Reiter werden erbeten an: Fam. Becker, 
Tel.: 02252/2767 oder über unsere Web-Seite: 
www.reit-und-fahrverein-zulpich.webnode.com.

Comedia Zülpich spielt „Ein seltsames 
Paar“ von Neil Simon im Museum

Zur Geschichte: Oscar ist seit sechs Monaten geschieden, führt ein Lotterleben
und genießt seine Freiheit. Einmal in der Woche kommt die Pokerrunde in seiner
inzwischen völlig verdreckten Wohnung zusammen. Da wird sein Freund Felix
nach 12 Ehejahren von seiner Frau vor die Tür gesetzt, und Oscar nimmt ihn bei
sich auf – zunächst scheint die Männer-WG für beide von Vorteil zu sein. Aber
Felix entpuppt sich als allzu perfekter Hausmann und bringt Oscar mit seinem
Ordnungswahn zur Verzweiflung. Als Oscar zwei Nachbarinnen zum Rendezvous
einlädt und Felix mit seinen Kochkünsten Eindruck machen will, verläuft der
Abend ganz und gar nicht nach Oscars Plänen …
Die Comedia Zülpich nimmt sich den Klassiker von Neil Simon vor und das vor
der traumhaften Kulisse, wie sie nur das Museum der Badekultur zu bieten hat.
Wer sich nicht vorstellen kann, dass eine Pokerrunde vor den römischen Ther-
men funktionieren kann, der sollte sich den Gegenbeweis nicht entgehen lassen. 
20. & 22.04.2018, 19:30 Uhr
Eintritt: 9 €, ermässigt 6 €
Museum der Badekultur

Hier könnte 
Ihre Werbeanzeige

stehen!
Anfragen bitte per Mail:
sp@porschen-bergsch.de
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SUP-Müllsammelaktion im und 
rund um den Zülpicher See

Mit Beginn der neuen Saison wird sich das Team von Tim’s Beach mit hoffentlich
vielen fleißigen Helfern am 13. April 2018 ab 13.00 Uhr dem Thema Umwelt
widmen. SUPs, Neoprenanzüge und Müllbeutel werden von uns kostenfrei
gestellt.
Treffpunkt: Tim’s Beach
Mit herzlichen Grüßen
Ute Endlein
Tim’s Beach

Die Kolpingfamilie Hoven
lädt ein zum Jahresausflug nach Lottum, NL

Rosenfestival 2018
Motto 2018 „Rosen schmecken nach mehr“
Samstag, den 11. August 
Erleben Sie das einzigartige Rosenfestival im Ortskern von Lottum. 50.000 Besu-
cher  zog das Festival 2016 an. Wir waren dabei und die Begeisterung der Teil-
nehmer hat uns veranlasst, die Fahrt in diesem Jahr erneut anzubieten. 
Ansprechpartner: Vorsitzender der Kolpingfamilie Hoven  
Achim Kersting, Tel.: 2663
Kolpingfamilie Zülpich-Hoven

Rotes Kreuz Zülpich steht auf 
gesunden Füßen 

Bei der Jahreshauptversammlung des Rotkreuz-Ortsvereins Zülpich
wurde der Vorstand im Amt bestätigt – 161 aktive Helfer 

waren 2017 im Einsatz
Fast alles beim alten: So könnte man die Jahreshauptversammlung des Zülpicher
Rotkreuz-Ortsvereins beschreiben. Denn bei den turnusmäßigen Neuwahlen
wurden fast alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Lediglich der
zweite Beisitzer Daniel Heitmann legte seinen Posten nieder. Ersetzt wurde er von
Timo Prinz. 

Heitmann verlässt das Rote Kreuz aber keineswegs. Er unterstützt den Ortsverein
in der Fachgruppe Technik und Sicherheit weiterhin. „Außerdem wird er weiter-
hin Aufgaben im Führungsdienst des Kreisverbandes übernehmen“, erklärt
Stephan Schmitz, Kreisbereitschaftsleiter des DRK im Kreis Euskirchen, beim
Amtswechsel Heitmann und Prinz. 
Ansonsten gibt es keine Änderungen im Vorstand zu verzeichnen. Weiterhin
Vorsitzender ist Lothar Henrich, der von seinen beiden Stellvertretern, Bürger-
meister Ulf Hürtgen und dessen Vorgänger Albert Bergmann, unterstützt wird.
Burkhard Rhiem bleibt als Justiziar des Rotkreuz-Ortsvereins im Amt. In ihren
Funktionen bestätigt wurden Schatzmeister Ernst-Georg Fiege, Gemeinschaftsarzt
Dr. Heiner Schierbaum und Gemeinschaftsleiter Thomas Heinen. Die Leitung des
Jugendrotkreuzes bleibt bei Brigitte Kremer. Als Schriftführerin und Beisitzerin
ist weiterhin Sabine Haas im Amt. 
Beeindruckend war wieder einmal das Geleistete im Jahr 2017. Das ging aus den
Jahresberichten von Lothar Henrich und Thomas Heinen hervor. „Unser
Neujahrsempfang war ein voller Erfolg, unsere Aktivitäten im vergangenen Jahr
können sich sehen lassen, der Ortsverein steht auf gesunden Füßen – was wollen
wir mehr?“, freute sich Henrich.
Insgesamt 161 Mitglieder zählt der Zülpicher Ortsverein. Davon gehören 108
zum Einsatzdienst, 24 zum Jugendrotkreuz, 19 zur Seniorengruppe und zehn
zum Vorstand. Sie nahmen an zahlreichen Aus- und Weiterbildungen sowie an
Übungen teil, darunter auch eine Übung bei Smurfit Kappa Papier Zülpich. Natür-
lich waren die Zülpicher Rotkreuzler bei Großeinsätzen mit von der Partie, ob
beim Lagerhallenbrand in Zülpich im Januar, beim Waldbrand in Kommern im
Juni oder gleich zweimal beim Brand des Seniorenheims in Kalenberg. Hinzu
kommen Dienste auf den DRK-Rettungswachen und im Ärztlichen Fahrdienst, bei
Veranstaltungen sowie im Kranken- und Notfalltransportbereich.
Die Zülpicher organisierten und führten außerdem sechs Blutspendetermine
durch, darunter auch die Premiere im Pfarrzentrum Zülpich. 1252 Blutspenden
zählt das DRK Zülpich, darunter 109 Erstspender. Summa summarum kommt der
Ortsverein auf 2653 ehrenamtliche Dienststunden. „Wenn wir in den nächsten
Jahren so weitermachen, sehe ich keine Probleme für unsere Ortsgruppe“,
schloss Gemeinschaftsleiter Thomas Heinen seinen Jahresrückblick. 
Jugendrotkreuz-Leiterin Brigitte Kremer berichtete über die vielen Aktivitäten der
23 Nachwuchskräfte. Für das laufende Jahr ist mit den Mitgliedern der Gruppe
ein größerer Ausflug geplant. Auch die vor zwei Jahren neu ins Programm aufge-
nommene Seniorengruppe erfreut sich großer Beliebtheit. Die 19 Mitglieder der
Gruppe treffen sich alle 14 Tage zum gemeinsamen Tanznachmittag.  
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Einer besonderen Aktion hat sich das Zülpicher Jugendrotkreuz angeschlossen.
Die Gruppe beteiligt sich am „Red Hand Day“. „Das ist eine weltweite Initiative
gegen den Missbrauch von Kindern als Soldaten“, erklärt Brigitte Kremer die
Aktion, die es seit mehr als zehn Jahren gibt. Hunderttausende rote Handabdrücke
wurden schon in mehr als 50 Ländern gesammelt und an Politiker und Verantwort-
liche übergeben, darunter der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. 
Auch 2018 ist die Rotkreuz-Ortsgruppe Zülpich an mehreren Großaktionen
beteiligt. Besonders der „Tag des Blaulichtes“ am 12. Mai steht im Fokus. Eines
der Highlights ist eine Ausfahrt von Oldtimerfahrzeugen des DRKs, der Feuerwehr
und der Polizei aus ganz Deutschland. Die Fahrzeuge starten am DRK-Museum in
Vogelsang und fahren bis zum Seepark nach Zülpich. „Dabei wollen wir uns am
Zielort natürlich wieder bestens präsentieren“, freut sich Thomas Heinen jetzt
schon auf den Tag. 

pp/Agentur ProfiPress 

Der größtenteils wiedergewählte Vorstand des Rotkreuz-Ortsvereins Zülpich
(v. l.): Brigitte Kremer, Ernst-Georg Fiege, Burkhard Rhiem, Sabine Haas,
Albert Bergmann, Lothar Henrich, Timo Prinz und Thomas Heinen. 

Foto: Paul Düster/pp/Agentur ProfiPress

Einladung zum 1. Seniorennachmittag
An alle Mülheim-Wichtericher und Niederelvenicher 

Senioren ab 60 Jahre.
Wir möchten eine Tradition wieder ins Leben rufen,
die es vor Jahren in unserer Gemeinde gab. Wir möch-
ten sie gerne am 1. Mittwoch im Monat in das Pfarr-
haus in Wichterich zum geselligen Beisammensein bei
Kaffee und Kuchen einladen. Ausgeschmückt werden
diese Nachmittage mit Themen der Ortsgeschichte und

Naturerlebnis im Nationalpark
Wochenende mit Eltern und ihren Kindern am Wochenende 14./15.
April von samstags 15 bis sonntags 13 Uhr in Vogelsang im „Transit

59“, dem Jugend-, Natur- und Umweltbildungshaus des Roten Kreuzes
Was gibt es Schöneres für Eltern, als ein gemeinsames Wochenende mit den
Kindern? Genau das bietet das Rote Kreuz Müttern, Vätern und „Pänz“ vom 14.
bis 15. April von samstags 15 bis sonntags 13 Uhr im Nationalparkzentrum Eifel
in Vogelsang unter der Leitung von Tanja Meyer-Wichterich an. Treffpunkt und
Übernachtung ist im Jugend-, Natur-, und Umweltbildungshaus „Transit 59“.
Auf dem Programm stehen gemeinsames Wandern, Schatzsuchen und das Entde-
cken der faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt im Nationalpark Eifel. Wer neue
Kontakte knüpfen und neue Leute kennenlernen möchte, kann das unter ande-
rem beim gemütlichen, abendlichen Grillen tun.
Für Erwachsene kostet das Wochenende 25 Euro. Die Kosten für Kinder werden
vom DRK-Familienzentrum übernommen. Fragen und Anmeldungen im Familien-
zentrum Kall unter Telefon (0 24 41) 55 54 oder bei der Familienbildung des
Rotkreuz-Kreisverbandes Euskirchen unter Tel. (0 22 51) 79 11 81. 

Schwerfener Garden 
erfolgreich bei den Verbandsmeisterschaften des 

Regionalverbandes Düren und der Norddeutschen Meisterschaft 
des Bund Deutscher Karneval

Bereits am Sonntag, den 25. Februar fanden die Verbandsmeisterschaften des
Regionalverbandes Düren (RVD) im Bund Deutscher Karneval (BDK) in Düren
satt. Die gut besuchte Veranstaltung bot ein tolles Programm im steten Wechsel
zwischen Garde- und Showtanz. Dort erzielten die angetretenen Formationen der
KG Schwerfe bliev Schwerfe beste Platzierungen: 
Die Jugendgarde und die Juniorengarde wurden erneut Verbandsmeister.
Zum wiederholten Male wurden sowohl die Aktivengarde als auch die Gemischte
Garde Verbandsmeister.
In der Sparte Aktiven-Mariechen konnte sich abermals Vivian Buckesfeld als
Verbandsmeisterin behaupten. 
Einen respektablen 4. Platz ertanzte sich Celine Hamacher bei den Jugend-Marie-
chen.
Im Paartanz wurden Stefan Trauer und Vivian Buckesfeld Vize-Verbandsmeister.

Der BDK ist für seine mehr als 5300 (!) Mitgliedsvereine Ansprechpartner und
Servicestation in einem. Die angeschlossenen Vereine wiederum legen Wert
darauf, das närrische Volk zu erreichen und Freude in eine nicht immer leichte
Zeit zu bringen. Somit nutzen sie vor allem über die Jugendarbeit die Möglich-
keit, vielen Menschen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu geben. Karneval ist
eben mehr als schnelles Vergnügen, Karneval ist Kulturgut unseres Volkes.
Nach diversen Qualifikationsturnieren werden jeweils eine Meisterschaft im
norddeutschen und eine im süddeutschen Raum durchgeführt. Dort werden die
Finalisten für die Deutsche Meisterschaft ermittelt.
Am ersten Märzwochenende fanden die Norddeutschen Meisterschaften des BDK
in Aachen statt. Auf der Veranstaltung wurden Spitzenleistungen im norddeut-
schen Gardetanz gezeigt.

Die Tänzer und Tänzerinnen der Schwerfener Karnevalsgesellschaft „Schwerfe bliev
Schwerfe“ hatten sich mit fünf Formationen für diesen Wettkampf qualifiziert.
Das Tanzpaar Vivian Buckesfeld & Stefan Trauer verteidigte am Sonntag seinen
Meistertitel zum vierten Mal in Folge. Die Damengarde ertanzte sich mit dem 
3. Platz einen Platz auf dem Treppchen. Bei den Aktiven-Mariechen konnte sich
Vivian Buckesfeld erneut auf Platz drei behaupten.
Ganzer Stolz der Karnevalsgesellschaft ist aber der Erfolg der Gemischten Garde.
Diese ertanzte sich zum fünften Mal in Folge den Titel Norddeutscher Meister.
Bereits am Samstag erreichte die Juniorengarde Platz 6 und somit die Qualifika-
tion für die Deutsche Meisterschaft in Halle (Sachsen-Anhalt) am kommenden
Wochenende, wie auch die anderen teilnehmenden Formationen der KG
Schwerfe bliev Schwerfe.
Diese großen tänzerischen Erfolge verdanken wir unseren Betreuern, Eltern und
den langjährigen Trainerinnen Michaela Thielen und Silke Schwalm.
Die Karnevalsgesellschaft sucht immer wieder tänzerischen Nachwuchs.
Mädchen und Jungen jeden Alters, die Spaß und Freude am Tanzen haben, sind
herzlich willkommen bei den Schwerfener Garden. Informationen über die
Garden und Trainingsmodalitäten gibt es im Internet unter www.tanzgarde.eu,
weitere Informationen rund um die KG unter www.kg.schwerfen.de.
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entlang der Jahreszeiten und der Zeitläufe sowie durch geistliche Impulse und
gemeinsames Singen. Vor allem kommt das Gespräch miteinander nicht zu kurz.
Der 1. Seniorennachmittag findet statt am Mittwoch, den 02.05.2018 ab
15.00 Uhr im Pfarrhaus in Wichterich.
Um Anmeldung wird gebeten unter 0176/21591287

Nähen für Anfänger
Ein Nähkurs für Anfänger wird dienstags ab 19.00 Uhr im Pfarrheim in Rövenich
angeboten. Mitzubringen sind Nähmaschine,  Material und ein Nähprojekt, was
man nähen möchte. Nähunterricht erteilt Frau Eugenia Braun. 
Ein Nähkurs für Anfänger wird donnerstags ab 19.00 Uhr im Pfarrheim in Besse-
nich angeboten. Mitzubringen sind Nähmaschine, Material und ein Nähprojekt,
was man nähen möchte.
Den Unterricht erteilt Frau Eugenia Braun.
Anmeldungen bei Elke Ohlerth, 0176/21591287

T.B.-S.V. Füssenich-Geich 1895 e. V.  
Heimspiele der Seniorenmannschaften des TBSV

Sonntag, 08.04.2018   15:00 Uhr             TBSV 1         -     SG Feytal-Weyer
Montag, 15.04.2018    13:00 Uhr             TBSV 2         spielfrei
                                   15:00 Uhr             TBSV 1         -     FC Heval
Sonntag, 29.04.2018   13:00 Uhr             TBSV 2         -     SSV Weilerswist 2
                                   15:00 Uhr             TBSV 1         -     SSV Weilerswist
Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Auf ihren Besuch freut sich
der TBSV Füssenich-Geich 1895 e. V.

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 2018

Zu der am Freitag, dem 20. April 2018 um 19.30 Uhr im Vereinslokal
Gaststätte Bonn in Füssenich stattfindenden Jahreshauptversammlung laden
wir alle Mitglieder recht herzlich ein.
Anträge zur Tagesordnung sind gem. § 9 Abs. 8 der Vereinssatzung 6 Tage vor
Versammlungsbeginn schriftlich beim Geschäftsführer einzureichen. 
Um pünktliches und zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Mit sportlichem Gruß
D. Davepon
- 1. Vorsitzender  -

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
des TB-SV Füssenich - Geich am Freitag, den 20. April 2018

Tagesordnungspunkte 
1. Begrüßung
2. Feststellung der fristgerechten Einladung und der Stimmberechtigung
3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung vom 05.05.2017
4. Bericht des Vorstandes
a) Geschäftsbericht 2017
b) Haushaltsvoranschlag 2018
c) Lagebericht
5. Berichte der Fachabteilungen

a) Fussball (Junioren / Senioren)
b) Gymnastik (Aerobic / Pilates / Jazz-Dance / Fat Burner / Frauengymnastik

/ Fit ab 50)
c) Behindertensport
d) Turnen / Kinderturnen
e) Volleyball
f) Badminton

6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahlen zum Vorstand

a) 1. Vorsitzender
b) Geschäftsführer
c) Jugendleiter
d) Oberturnwart
e) stv. Oberturnwart
f) 3 Beisitzer

9. Wahl der Kassenprüfer
10. verschiedenes 
11. Ehrungen
Anträge zur Tagesordnung sind gem. § 9 Abs. 8 der Vereinssatzung 6 Tage vor
Versammlungsbeginn schriftlich bei der Geschäftsführerin einzureichen. Um
pünktliches und zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
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Aus den Fraktionen
Für den Abdruck und den Inhalt der vorgelegten Berichte

sind die Fraktionen selbst verantwortlich

Steuererhöhungen lassen sich bei disziplinierter 
Haushaltsführung vermeiden!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
erneut konnte der Bürgermeister der Stadt
Zülpich, Herr Ulf Hürtgen, dem Rat Ende März
einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf
für 2018 präsentieren. Somit bleiben uns alle
weiteren Steuererhöhungen im Bereich
der Grund- und Gewerbesteuer erspart.
Erreicht wurde dieses Ergebnis jedoch
nur aufgrund einer sparsamen und
verantwortungsvollen Haushaltsführung in 2017.
Trotz Einnahmeverbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes NRW,
dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer gibt es auch
schmerzhafte Verschlechterungen im städtischen Haushalt 2018.
Rund 485.00 € führt die Römerstadt mehr an den Kreis Euskirchen ab. Insge-
samt fließen an den Kreis Euskirchen in 2018 rund 13.2 Mio. €.
Aber auch der ÖPNV verlangt Mehraufwendungen von rund 374.000 €. Insge-
samt sind es nun rund 600.000 €. 
Ebenso erhöhen sich die Krankenhausinvestitionsumlage und die Kosten für die
Betreuung der Asylbewerber.
Unverständlich ist hierbei, dass sich Bund und Land an den Kosten nicht zu 100
% beteiligen. Für ausreisepflichtige, aber aus humanitären Gründen geduldete
Ausländer erfolgt eine staatliche Kostenerstattung nur für einen Zeitraum von
3 Monaten nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht.
Erfreulich haben sich jedoch alle Gebührenhaushalte entwickelt. So bleiben
die Gebührensätze für Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und
Klärschlammentsorgung unverändert gegenüber 2017.
Im Bereich Abfallbeseitigung gab es sogar Gebührensenkungen.
Lediglich bei den Gebührensätzen im Bereich Friedhofswesen kam es bei der
Baumbestattung zu einer moderaten Preissteigerung. 
In der nächsten Ausgabe berichten wir über die geplanten Investitionen 2018.
Ihre CDU-Fraktion im Rat der Stadt Zülpich

Liebe Zülpicherinnen und Zülpicher,
im Jahr 2005 gab es im Kreis Euskirchen nur in Weilerswist eine Gesamtschule.
Damit auch Kinder aus Zülpich diese besuchen konnten, wurde die Buslinie 984
eingerichtet. Inzwischen gibt es auch in Euskirchen und Mechernich Gesamt-
schulen, die mit dem bestehenden öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV) zu
erreichen sind. Unseres Erachtens ist die spezielle Buslinie zur Gesamtschule in
Weilerswist nicht mehr gerechtfertigt. Daher soll die Gemeinde Weilerswist die
Kosten der Buslinie 984 alleine übernehmen. Lehnt Weilerswist dies ab, dann soll
die Verwaltung beim Kreis Euskirchen beantragen, die Linie in den nächsten 5
Jahren auslaufen zu lassen. Letztendlich wird dann der Kreistag darüber zu
entscheiden haben. Die 5 Jahre halten wir für angemessen, damit die Kinder, die
die Gesamtschule in Weilerswist jetzt schon besuchen, bis zum 10. Schuljahr die
Busverbindung nutzen können. 
Die Bördebahn
Ende Februar 2018 war in der Presse zu lesen, dass sich der Vorlaufbetrieb der
Bördebahn um ein Jahr, auf 2019, verschieben würde. 
Anfang März fand in Düren eine Versammlung der Interessengesellschaft Rurtal-
bahn e.V. statt. Dort war unter anderem zu erfahren, dass schon seit einigen
Jahren beabsichtigt ist, einen „neuen Bahnhof“ mit einer Haltestelle Zülpich in
der Nähe der Römerallee zu errichten. Pläne dazu sind dem Rat der Stadt Zülpich
bis heute, also Ende März 2018, nicht bekannt. 
Weiter wurde in der Versammlung mitgeteilt, dass schon zur LAGA Zeit in
Zülpich, also 2014, mit den Umbauarbeiten der Stellwerke in Düren begonnen
werden sollte. 
Stand heute: Mit den Stellwerken in Düren gibt es noch immer Probleme und
auch in Euskirchen sind eventuell noch Umbaumaßnahmen erforderlich.
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An der Bördebahn sind beteiligt: Kreis Düren, Kreis Euskirchen, Bezirksregie-
rung, Deutsche Bahn Netz AG, Nahverkehr Rheinland, Landeseisenbahnamt,
Eisenbahnbundesamt und die Rurtalbahn. 
Hier zeigt sich: Viele Köche verderben den Brei.
Offenbar werden die Verantwortlichkeiten hin und her geschoben. Deshalb hält
die SPD Fraktion die Einberufung einer Sondersitzung des Arbeitskreises Börde-
bahn, natürlich mit Beteiligung der Stadt Zülpich, für unbedingt erforderlich. 
Für die SPD Fraktion
Christine Bär
Fraktionsvorsitzende

JA-Fraktion
Erfreuliche Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen – Schul-

politik erfordert ständige Anpassungen
Letzten Monat haben wir an dieser Stelle von erfreulichen Anmeldezahlen an
unseren Grundschulen berichtet. Dieser Trend setzt sich nun auch an den
drei weiterführenden Schulen auf dem Campus fort. Es können insgesamt
zehn Eingangsklassen gebildet werden, womit wir auf dem Niveau der um 7000
Einwohner größeren Stadt Mechernich liegen.
Noch viel wichtiger ist, dass sich die Schüler auch recht harmonisch auf Gymna-
sium (4 Kl.), Realschule (4 Kl.) und Hauptschule (2 Kl.) verteilen. Deshalb werden
wir erneut auch einen vierten Zug auf der Realschule aufnehmen. Es sind jedoch
noch weitere Aspekte hinzugekommen. So ist die Ablehnung von Schülern in der
Auswahl stark reglementiert und hat als Hauptkriterien unter anderem
die Geschlechterverteilung und Geschwisterregelung. Es kann also nicht
wie erhofft die Grundschulempfehlung als Grundlage genommen werden. Im
Zweifel hätten also bis zu 15 Kinder mit Realschulempfehlung abgelehnt
werden müssen. Dieses Risiko möchte niemand eingehen.
In Zeiten des Baubooms kann alleine die Realisierung eines oder mehrerer
Baugebiete die Schulpolitik vor neue Herausforderungen stellen. In den letzten
Monaten gibt es positive Signale für die geplanten Neubaugebiete im Bereich
Seegärten und Römergärten, die ein hohes Schülerpotential im Stadtkern mit
sich bringen.
Deshalb hat der Rat beschlossen, einen neuen Schulentwicklungsplan aufzu-
stellen. Auf dieser Grundlage wird dann zu beraten sein, wie wir in Zukunft mit
unserem Schulcampus für die steigenden Schülerzahlen gewappnet sein
werden. Eine große Mehrheit des Rates geht diese Frage hierbei gleichzeitig
verantwortungsvoll für unsere Kinder an, aber auch für die Steuerzahler (Grund-
steuer B). Auch wir haben dabei immer betont, dass die geplanten Neubaugebiete
in der Kernstadt bei Realisierung eine neue Betrachtung notwendig machen.
Ein kleiner Wehrmutstropfen bleibt die hohe Abhängigkeit von Schülern des
Kreises Düren und die fehlende Bindung der Zülpicher Ortsteile. Diese
Schüler kommen häufig aus Grundschulen mit OGS und finden anschließend in
unserem Schulzentrum kein passendes Folgeangebot. Deshalb sollten die
Schulen den Arbeitskreis Mensa beispielsweise noch besser unterstützen,
künftig wieder ein gutes Mittagsangebot im Forum anbieten zu können. Als

neueste Hürde ist hier das Thema Aufsichtspflicht zu lösen.
Ihr Timm Fischer, Fraktionsvorsitzender JA
www.jungealternative.de

Sie haben Post! Aber wo?
Sehr geehrte Damen und Herren,
natürlich ist Ihnen bekannt, dass wir hier nicht die Post per E-Mail auf Ihrem
Computer meinen. Nein, es geht um unsere Postfiliale in der Martinsstraße.
Nachdem die Filiale in den letzten Wochen aus sonderbaren Gründen sehr oft
geschlossen war, steht nun seit einiger Zeit fest, dass die Filiale komplett aufge-
geben wird. Zunächst hielt sich das Gerücht, dass nur die Bankdienstleistungen
wegfallen würden. Jetzt ist klar, dass außer dem Verteilzentrum alles dicht
gemacht wird. 
Damit haben wir den nächsten unsere Innenstadt verunzierenden 
Leerstand.
Offensichtlich ist es der Post vollkommen egal, ob sie ihre Dienstleistungen an
den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürgern orientiert. Aber die Post wäre
nicht die Post, wenn sie nicht bereits mit krummen Ideen um die Ecke kommen
würde. Die Kunden können nun ganz „bequem“ Brief- und Paketdienstleisungen
im REWE Markt oder bei Selog empfangen. Möglicherweise haben die Verant-
wortlichen bei der Post auch an die Gesundheit älterer und behindeter Menschen
gedacht, die nun den langen Weg über die Römerallee vor sich haben. Frische
Luft und Bewegung sollen ja gesundheitsfördernde Faktoren sein.
Es stellt sich nun die berechtigte Frage, ob die Kommunalpolitik oder die
Verwaltung hier hätten eingreifen können. Zunächst ist diese Frage klar mit NEIN
zu beantworten. Es handelt sich um eine souveräne Unternehmensentscheidung.
Aber es besteht die Möglichkeit, Kontakte herzustellen. Die Post hat nichts dagegen,
wenn ihre Leistungen künftig weiterhin in der Innenstadt angeboten werden.Nur
eben nicht in Eigen-Regie. Uns ist bekannt, dass drei Inhaber von Geschäften in der
Münster- und Kölnstraße sich für eine Übernahme interessieren. Sicherlich werden
die Entscheidungsträger bei der Post dem Bürgermeister nicht mit Lösungen hinter-
herlaufen. Vielmehr ist es hier erforderlich, in Bonn „Klinken zu putzen“. Daher
bitten wir die Verantwortlichen in der Verwaltung eindringlich ihr bestes zu tun, um
die Postdienstleistungen doch noch in der Innenstadt zu halten! Weder die REWE
noch andere Konzerne greifen aus caritativen Zwecken nach dieser Frequenzgaran-
tie. Wir gehen davon aus, dass es noch ein kurzes Zeitfenster gibt, um die Innen-
stadt mit Postdienstleistungen zu stärken!
Was gibt es Neues zum Thema MENSA ?
Nichts!
Es grüßt Sie Ihre 
FDP Fraktion
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Verzicht auf Pflanzenschutzmittel
Wir haben beantragt, auf städtischen Flächen keine Pflanzenschutzmittel einzu-
setzen. Die Verwendung von Unkrautvernichtungsmitteln wie Glyphosat ist nach
Pflanzenschutzgesetz auf Nichtkulturland ohnehin nur mit einer Ausnahmegeneh-
migung zulässig. Auch mit manueller Pflege lassen sich öffentliche Flächen
instand halten. Wir sollten lieber ein bisschen Wildwuchs auf öffentlichen
Flächen akzeptieren, als die belastenden Stoffe aus Pflanzenschutzmitteln in die
Umwelt einzubringen.
Zum Thema passend weisen wir auf unsere Veranstaltung „Zukunft Landwirt-
schaft – Zukunft Erde“ am 18. April um 19 Uhr im Zölleche Brauhaus hin. Dort
wird Hans v. Hagenow die biologisch- dynamische Landwirtschaft am Beispiel
von Haus Bollheim erläutern. Alle Interessenten sind herzlich willkommen.
Junge Menschen für Politik gewinnen
Die GRÜNE JUGEND des Kreises Euskirchen hat sich Ende letzten Jahres selbst
reaktiviert. Wir haben in Zülpich die Chance genutzt, um mit den jungen
Menschen ins Gespräch zu kommen und auch ihre Ansprüche an Kommunal -
politik zu erfahren. Dabei wurde klar, dass die konkreten Themen vor Ort wenig
bekannt sind und Politik für viele Jugendliche sehr abstrakt und weit entfernt
stattfindet.
Wir suchen nach Ideen und Möglichkeiten, um unsere politische Arbeit gerade
für Schüler*innen in unserer Stadt greifbar zu machen. Dazu ist es sinnvoll, die
Kooperationen mit den Schulen auszubauen und gemeinsame Projekte durchzu-
führen. Gerne nehmen wir Ihre Ideen dazu auf.
Sagen Sie uns auch sonst, was Sie bewegt. Wir können nicht versprechen, immer
Ihrer Meinung zu sein, aber wir versprechen Ihnen zuzuhören.
Angela Kalnins, Tel.: 02252/4256, 
Theo Trösser, Tel.: 02252/7956, 
E-Mail: gruene- zuelpich@gmx.de

JENS VAN JÜCHEMS
RECHTSANWALT

Tätigkeitsschwerpunkte:
Familienrecht

Zivilrecht
Arbeitsrecht

Schumacher Straße 10-12 Telefon: (0 22 52) 50 04
53909 Zülpich Telefax: (0 22 52) 83 45 55
RavanJuechems@t-online.de www.ravanjuechems.de
(in der Fußgängerzone Nähe Markt)

Unfallschaden?
Kfz-Sachverständigenbüro

Hollstein
Zülpich, Bonner Straße 3, Tel.: 0 22 52 / 44 14
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